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Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich, Ihnen den Bericht „Jugendhilfe und Schulentwicklung“ 
2011 vorstellen zu können.  
 
Es ist der fünfte Jahresbericht in Folge, mit dem wir die politischen 
Gremien, die Fachöffentlichkeit sowie interessierte Bürgerinnen und 
Bürger des Main-Taunus-Kreises über wesentliche Fall- und Finanzda-
ten sowie über Ziele, inhaltliche Schwerpunkte und Ergebnisse des Am-
tes für Jugend und Schulen informieren. 

Trotz knapper Finanzmittel spiegelt der Bericht erneut den hohen Leis-
tungsstand im Main-Taunus-Kreis wider, der nicht zuletzt gerade auch 
durch die konstruktive Verbindung von Jugendhilfe und Schule erreicht 
wird. 

Im Bereich der Schulen ist es im Berichtsjahr gelungen, viele Entwicklungen weiter voran zu brin-
gen: 

 Das Ganztagsschulprogramm wurde auf 22 Schulen ausgeweitet, darunter befinden sich auch 
acht Grundschulen. 

 An 34 von 36 Grundschulen gibt es inzwischen Betreuungsangebote entsprechend dem Schul-
gesetz (§ 15 HSchG), an den zwei übrigen Grundschulen besteht ein Hortangebot. 

 Die Fachkräfte der Betreuungsangebote in Trägerschaft des Kreises wurden durch Fortbildun-
gen weiter qualifiziert. 

 Die Essensanzahl an Schulen wurde erhöht. 

 Mit kulturellen und naturwissenschaftlichen Projekten wurden die Schulen wieder in ihrem 
ganzheitlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag durch unser Amt unterstützt. 

 Und nicht zuletzt wurde die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes vorbereitet. 

Für die nahe Zukunft liegen weitere große Aufgaben mit der Umsetzung des Hessischen Schulge-
setzes vor uns, insbesondere beim Thema Inklusion. Bei der Bewältigung dieser Aufgaben kann 
der Main-Taunus-Kreis auf die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt im 
Sinne des Projektes „Schule gemeinsam verbessern“ aufbauen. 

 

Im Bereich der Jugendhilfe wurden ebenfalls gute Erfolge erzielt: 

 In der Kindertagesbetreuung konnte eine Versorgungsquote von 30% sicher gestellt werden – 
damit liegt der Main-Taunus-Kreis über dem hessen- und bundesweiten Durchschnitt. 

 Stabilisiert wurden die 19 Angebote der Schulsozialarbeit, die mit ihren Projekten an allen 
Schulformen insgesamt über 6.000 Schülerinnen und Schüler erreichten. 

 Die nach wie vor hohe Anzahl von Kindeswohlgefährdungsmeldungen (163 im Berichtsjahr) 
erfordert einen hohen und qualifizierten Einsatz der Fachkräfte. 
Dabei gilt – wie für die gesamte Jugendhilfe im Main-Taunus-Kreis - weiterhin der Grundsatz: 
Keine notwendige Hilfe wird verweigert. 
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 Dies erstreckt sich auch auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die durch die sozial-
pädagogische Betreuung des Amtes gut integriert werden. Um der Aufnahmeverpflichtung des 
Kreises gerecht zu werden, gelang es gemeinsam mit einem freien Träger eine Einrichtung zu 
schaffen, die im Jahr 2012 junge Flüchtlinge und Jugendliche mit Erziehungshilfebedarf aus 
dem MTK aufnehmen wird. 

 Neue gesetzliche Anforderungen an die Amtsvormünder - z. B. regelmäßige Besuche bei ihren 
Mündeln – wurden erfolgreich in die Praxis umgesetzt. 

 Im Bereich der Pflegekinder werden von der Fachabteilung weiterhin mehr Pflegepersonen 
gesucht, um das Ziel zu realisieren, Kinder, die fremd untergebracht werden müssen, mög-
lichst in Pflegefamilien unter zu bringen, wenn dies die geeignete Hilfe für die Kinder und ihre 
Familien ist. 

Bereits im Jahr 2011 begann das Amt für Jugend und Schulen sich fachlich und jugendhilfeplane-
risch intensiv mit dem neuen Bundeskinderschutzgesetz auseinander zu setzen, das zum 
01.01.2012 in Kraft trat. Auch mit diesem Gesetzespaket kommen viele neue und zusätzliche Auf-
gaben auf uns zu, die umgesetzt werden müssen. Beispiele dafür sind:  

 Willkommensbesuche bei allen Familien mit neugeborenen Kindern. 

 Der intensive Ausbau der vorhandenen Netzwerke zu großen Netzwerkstrukturen unter Einbe-
ziehung sämtlicher Institutionen und Fachkräfte, die mit Familien in Kontakt kommen. 

 Die gesetzliche Verpflichtung des Kreises als Jugendhilfeträger, Beratungen durch „insoweit 
erfahrene Fachkräfte“ für alle die Fachkräfte in sozialen und medizinischen Feldern sicher zu 
stellen, die in ihrer beruflichen Tätigkeit mit Kindern oder Jugendlichen Anhaltspunkte für Kin-
deswohlgefährdungen feststellen. 

 
Über die genannten sowie über weitere Aufgaben des Amtes für Jugend und Schulen finden Sie in 
diesem Bericht detaillierte Informationen. Sämtliche der breitgefächerten Aufgaben des Amtes in 
einem Bericht darzustellen, würde den Rahmen sprengen. Daher erhalten Sie auf den Seiten 8 
und 9 eine kurze Übersicht über alle Produkte und Leistungen des Amtes für Jugend und Schulen. 
In jedem Jahresbericht werden verschiedene Bereiche und Aufgaben davon genauer dargestellt. 
 
Im Rahmen organisatorischer Veränderungen wurde mit Wirkung zum 01.01.2012 aus dem „Amt 
für Jugend, Schulen und Sport“ das „Amt für Jugend und Schulen“. Auch wenn für 2011 noch der 
alte Name des Amtes galt, haben wir uns entschieden, hier die neue Bezeichnung zu verwenden, 
da der Bericht im Jahr 2012 erscheint. 

 

Ein wichtiges Anliegen ist es mir, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amtes für ihren Ein-
satz für Kinder, Jugendliche und Familien zu danken: Ich bin stolz darauf, dass hier so viele fach-
lich gut qualifizierte und sehr engagierte Fachkräfte tätig sind. 

  
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
 

Wolfgang Kollmeier 
(Kreisbeigeordneter) 
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KAPITEL 1  
AUFGABEN, ZIELGRUPPEN UND ORGANISATION  
DES JUGENDHILFE- UND SCHULTRÄGERS 

1.1 Gesetzliche Aufgaben des Jugendhilfe- und Schulträgers 

Für die Arbeit des Amtes für Jugend und Schulen sind die wichtigsten gesetzlichen Regelungen im 
Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und im Hessischen Schulgesetz (HSchG) festgelegt. 
In vielen Bereichen bestehen dabei Gestaltungsspielräume, z.B. bei ganztägigen pädagogischen 
Betreuungsangeboten, Ausdifferenzierung der Hilfen zur Erziehung oder präventiven Hilfen. 
 
Aus den gesetzlichen Vorgaben ergeben sich die Zielgruppen für Jugendhilfe- und Schulträger: 
 Für die Jugendhilfe: junge Menschen im Alter von 0 - 27 Jahren und ihre Eltern.  
 Für die Schulverwaltung: Kinder und Jugendliche im Alter von ca. 6 bis 18 Jahren – wobei 

 eine enge Kooperation mit den Eltern angestrebt wird.  
 

Jugendhilfe und Schulverwaltung richten sich also in weiten Teilen an die gleiche Zielgruppe.  
Auch inhaltlich ergeben sich einige Zusammenhänge und Überschneidungen zwischen den Auf-
trägen sowie den Zielsetzungen von Jugendhilfe und Schulverwaltung/ -entwicklung, wie die fol-
gende Grafik zeigt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förderung 
junger Menschen 

in ihrer individuellen  
kognitiven,  

emotionalen und sozialen 
Entwicklung

Beratung und  
Unterstützung für Eltern 

und andere 
Erziehungsberechtigte

Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern,
Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf

Positive  
Lebensbedingungen und 
familienfreundliche Um-
welt erhalten / schaffen

Förderung  
von beruflicher 

Orientierung und 
Ausbildungsreife 

 

Vermeidung  
und Abbau von  

Benachteiligungen 

 

Schutz von Kindern  
und Jugendlichen  

vor Gefahren 

 
In der Praxis haben Probleme in der Schule oft unmittelbare Wirkungen für die individuelle Biogra-
fie oder auch für das familiäre Umfeld – ebenso führen soziale, familiäre oder wirtschaftliche Belas-
tungen meistens auch zu Schwierigkeiten in der Schule. Eine enge Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule ist dementsprechend sehr wichtig. 
Aufgrund der dargestellten Zusammenhänge war im Main-Taunus-Kreis auch die Zusammenle-
gung von Jugendamt und Schulverwaltungsamt zum Amt für Jugend und Schulen erfolgt.  
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1.3 Bevölkerungsgruppen im MTK und Hessen 

Wie unter 1.1. dargestellt, ist der öffentliche Träger der Jugendhilfe und der Schulträger aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben zuständig für Kinder, Jugendliche und deren Eltern sowie für junge Erwach-
sene von 0 bis unter 27 Jahren, bzw. von 6 bis 18 Jahren. 
 
Das Amt für Jugend und Schulen des Main-Taunus-Kreises war im Jahr 2011 zuständig für 
 

 59.271 junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren 

 46.692 junge Menschen im Alter von 0 bis 21 Jahren (als Schwerpunkt) 

 27.137 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren (Schulträgeraufgaben).  
 
 
Vom Vorjahr auf das Berichtsjahr gab es bei den Bevölkerungszahlen und bei der Alterstruktur im 
Main-Taunus-Kreis nur geringfügige Veränderungen. 1) 
 
Im Vergleich der Altersstruktur mit dem Land Hessen liegen die Anteile der 0- bis 27-jährigen leicht 
unter dem Landesdurchschnitt, der Anteil der über 65-jährigen liegt leicht über dem Landesdurch-
schnitt:  
 
 

 
 
 

 
 

1) Bei allen Bevölkerungsdaten in den Jahresberichten werden jeweils die Zahlen per 31.12. des Vorjahres zu Grunde gelegt, da die 
Zahlen zum 31.12. des Berichtsjahres vom Hess. Statistischen Landesamt erst nach Berichterstellung verfügbar sind. 
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 … gerade auch für junge Menschen und Familien –  

 
 
das Amt für Jugend und Schulen berät und unterstützt. 
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KAPITEL 2 - ENTWICKLUNG WESENTLICHER LEISTUNGSBEREICHE 

2.1 Von Jugendhilfe- und Schulträger erreichte junge Menschen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Sonstige Kunden: 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, außerhalb MTK entstan-
dener Hilfebedarf, zwischenzeitlich verzogene Kunden: 
Vorjahr: 516 
Berichtsjahr: 447 

5.916 junge Menschen 
3.261 Schulpflichtige 
  
Kunden der Jugendhilfe: 
Vorjahr: 811 / 13,9% 
Berichtsjahr: 858 / 14,5% 

3.078 junge Menschen 
1.672 Schulpflichtige 
  
Kunden der Jugendhilfe: 
Vorjahr: 646 / 20,8% 
Berichtsjahr: 650 / 21,1% 

5.038 junge Menschen 
2.530 Schulpflichtige 
  
Kunden der Jugendhilfe: 
Vorjahr: 1.273 / 25,2% 
Berichtsjahr: 1.332 / 26,2% 

Main-Taunus-Kreis 
 
0-21-jährige Einwohner: 
46.692 
 

Schulpflichtige: 
24.940  
 
Kunden der Jugendhilfe: 
Vorjahr: 8.026 / 17,4% 
Berichtsjahr: 8.155 / 17,5% 

4.124 junge Menschen 
2.181 Schulpflichtige 
  
Kunden der Jugendhilfe: 
Vorjahr: 540 / 13,1% 
Berichtsjahr: 538 / 13,0% 

4.394 junge Menschen 
2.277 Schulpflichtige 
  
Kunden der Jugendhilfe: 
Vorjahr: 736 / 16,7% 
Berichtsjahr: 703 / 16,0% 

1.937 junge Menschen 
1.065 Schulpflichtige 
  
Kunden der Jugendhilfe: 
Vorjahr: 253 / 13,0% 
Berichtsjahr: 254 / 13,1% 

Schulpflichtige = Anzahl der 6 - 16 Jährigen 
Kunden der Jugendhilfe = junge Menschen von 0 – 21 Jahren und deren Familien, die eine 
der folgenden Hilfen erhalten: Beratungsleistungen des Sozialen Dienstes des Amtes, Hilfen 
zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Jugendgerichtshilfen, Beistandschaften, Vormundschaf-
ten, Kindertagespflege-Beiträge, Kita-Beitragserstattung, Unterhaltsvorschüsse.  
 

Die Angaben in Prozent stellen jeweils das Verhältnis der Anzahl der Kunden der Jugendhil-
fe zur Anzahl der 0 - 21-jährigen Einwohner dar. 
 

Die Anzahl der Kunden ist niedriger als die Anzahl der Leistungs-Fälle in den Fallzahl-
Tabellen dieses Berichtes, da ein junger Mensch gleichzeitig mehrere Leistungen erhalten 
kann (z. B.: Unterhaltsvorschuss, KITA-Beitragsübernahmen und Beratung durch den Sozia-
len Dienst). Die Auswertung nach Kunden der Jugendhilfe kann nur über die Erfassung in 
Prosoz 14 plus erfolgen. Da Beratungen der Erziehungsberatungsstellen und Projektteilneh-
mer von Jugendbildungswerk/Jugendförderung dort nicht erfasst sind, werden sie hier nicht 
berücksichtigt. 

8.030 junge Menschen 
4.365 Schulpflichtige 
  
Kunden der Jugendhilfe: 
Vorjahr: 1.360 / 16,8% 
Berichtsjahr: 1.383 / 17,2% 

2.806 junge Menschen 
1.522 Schulpflichtige 
  
Kunden der Jugendhilfe: 
Vorjahr: 456 / 16,2% 
Berichtsjahr: 532 / 19,0% 

2.137 junge Menschen 
1.114 Schulpflichtige 
  
Kunden der Jugendhilfe: 
Vorjahr: 356 / 16,6% 
Berichtsjahr: 354 / 16,6 % 

4.316 junge Menschen 
2.332 Schulpflichtige 
  
Kunden der Jugendhilfe: 
Vorjahr: 780 / 18,2% 
Berichtsjahr: 773 / 17,9% 

3.278 junge Menschen 
1.754 Schulpflichtige 
  
Kunden der Jugendhilfe: 
Vorjahr: 609 / 18,4% 
Berichtsjahr: 580 / 17,7% 

1.638 junge Menschen 
867 Schulpflichtige 
  
Kunden der Jugendhilfe: 
Vorjahr: 206 / 12,5% 
Berichtsjahr: 208 / 12,7% 
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2.2 Jugendhilfeleistungen im Main-Taunus-Kreis 

Die Karte auf der vorigen Seite zeigt die Verteilung der Kunden der Jugendhilfe auf die einzelnen 
Kommunen im Kreis. Anhand des in Prozenten dargestellten Verhältnisses der Anzahl der Ju-
gendhilfe-Kunden zur Anzahl der 0 – 21-Jährigen wird deutlich, dass in einigen Kommunen ein 
relativ hoher Jugendhilfe-Bedarf besteht:  
 
Gegenüber dem Kreisdurchschnitt von 17,5% haben die drei Kommunen Hattersheim (26,2%), 
Schwalbach (21,1%) und Eppstein (19,0%) die höchsten Anteile an Jugendhilfe-
Leistungsempfängern im Verhältnis zu ihrer 0 – 21-jährigen Bevölkerung. Im Vorjahr lag Eppstein 
noch unter dem Kreisdurchschnitt und die Stadt Hochheim hatte den dritthöchsten Anteil an Ju-
gendhilfeempfängern.  
 
Wie bereits in den Vorjahren hatte 2011 die Stadt Hofheim – aufgrund der Größe der Kommune 
und der entsprechend hohen Anzahl an Einwohnern unter 21 Jahren - mit 1.383 Beziehern von 
Leistungen der Jugendhilfe auch den größten Anteil an allen 8.155 Jugendhilfe-Kunden im Main-
Taunus-Kreis.  
 
Aus den zwei aufgezeigten Perspektiven (1. Anteil der Jugendhilfeempfänger an der gleichaltrigen 
Bevölkerung der jeweiligen Kommune und 2. Anteil der Jugendhilfe-Fallzahlen der Kommune an 
der Gesamtzahl der Hilfeempfänger im Main-Taunus-Kreis) zeigen sich deutliche Schwerpunkte 
der Jugendhilfe. Darüber darf jedoch nicht vergessen werden, dass hinter jedem einzelnen „Fall“ in 
jeder Kommune ein Kind oder eine Familie mit Unterstützungsbedarf – und gesetzlichem Hilfean-
spruch steht. 
 

Jugendhilfe-Fallzahlentwicklung von 2007 auf 2011 
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Im Vergleich der letzten fünf Jahre - von 2007 bis 2011 - sind die Jugendhilfe-Fallzahlen wie 
folgt gestiegen: 

 beraterische und sozialpädagogische Leistungen um 8,3 % (+ 502 Fälle)  

 finanzielle Leistungen um rund 34,1 % (+ 815 Fälle) 

 alle Leistungen zusammen um 15,6 % (+1317 Fälle) 
 
Bei Betrachtung der Fallzahlentwicklungen in den verschiedenen Hilfeformen (Tabelle nächste 
Seite) zeigen sich Schwankungen, bei denen sich die Fallzahlen im Bereich des hohen Niveaus 
der Vorjahre bewegen. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist darüber hinaus festzustellen, dass 
die Hilfebedarfe zunehmend komplexer werden und daher intensivere Leistungen erfordern. 
 
Vor dem Hintergrund der Ausbauziele des Kreises für die Kindertagesbetreuung stiegen die Fall-
zahlen der finanziellen Jugendhilfe-Leistungen auch von 2010 auf 2011 weiter an. Ebenso ist 
in den Folgejahren voraussichtlich weiterhin mit steigenden Fallzahlen zu rechnen. 
 
Im Zusammenhang mit dem neuen Vormundschaftsgesetz führten Stellenvakanzen im Jahr 2011 
bei den Beistandschaften zu niedrigeren Fallzahlen, die voraussichtlich 2012 ebenfalls wieder auf 
das Niveau der Vorjahre steigen werden. 
 
Steigende Fallzahlen nach dem Hessischen Kindergesundheitsschutzgesetz: 
Im Dezember 2007 ist das hessische Kindergesundheitsschutzgesetz in Kraft getreten. Nach die-
sem Gesetz werden dem Allgemeinen Sozialen Dienst des Main-Taunus-Kreises alle Kinder ge-
meldet, bei denen die fälligen verpflichtenden Vorsorgeuntersuchungen nicht stattgefunden haben. 
In jedem dieser Fälle muss das Amt für Jugend und Schulen klären, ob die Untersuchungen tat-
sächlich noch nicht stattgefunden haben und welche Hintergründe dafür bestehen. Die Anzahl die-
ser Fälle ist in der Fallzahl „Beratungsleistungen durch den Sozialen Dienst“ enthalten.  
Dabei handelt es sich um eine zunehmend häufige Aufgabe, die sehr hohen Aufwand verursacht 
und in ihrem Nutzen für den Kinderschutz hessenweit umstritten ist: Nach wie vor kommt es auf-
grund von technischen Problemen in der Datenvermittlung zwischen Ärzten, Kindervorsorgezent-
rum und Jugendämtern hessenweit regelhaft dazu, dass u.a. Eltern bereits verstorbener Kinder 
wegen nicht erfolgter Vorsorgeuntersuchungen angeschrieben wurden. 
Gleichzeitig wurde im Main-Taunus-Kreis im Rahmen der Aufgaben nach dem Kindergesundheits-
schutzgesetz bisher in keinem Fall eine ernsthafte Kindeswohlgefährdung aufgedeckt. 
 
Der Soziale Dienst im Main-Taunus-Kreis musste im ersten Jahr nach Umsetzung dieses Ge-
setzes 315 Meldungen nachgehen (01.07.2008 bis 30.06.2009), im Berichtsjahr 2011 waren es 
bereits 494 Meldungen durch das Kindervorsorgezentrum. 
 

 

Mit dem neuen Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) ab 01.01.2012  
kommen neue Pflichtaufgaben in erheblichem Umfang auf die Jugendämter zu. 

Dies wird auch im Amt für Jugend und Schulen des Main-Taunus-Kreises in verschie-
denen Bereichen zu steigenden Fallzahlen und höherem Personalaufwand führen. 

 
Auf Seite 67 erhalten Sie einen Überblick über die neuen Aufgaben nach dem Bundeskinder-
schutzgesetz 
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% Anteil der Hilfeformen 
an den Fallzahlen der Jugendhilfe-Leistungen 

2011 

Kita-Beitragsübernahme
18%

Unterhaltsvorschuss-
Leistungen

8%

Beratungen durch 
Erziehungsberatungsstellen

12%

Jugendhilfe im Strafverfahren
15%Beratungen durch den 

Sozialen Dienst
25%

Kindertagespflege-Beiträge
8%Beistandschaften/ 

Vormundschaften
7%

ambulante Hilfen zur 
Erziehung

3%

Eingliederungshilfen
1%

stationäre Hilfen zur 
Erziehung

3%

 
 
 
 
Mit 25 % (2.435) hatten die Beratungen durch den Sozialen Dienst den größten Anteil an den 
Jugendhilfe-Fallzahlen, gefolgt von den Kita- Beitragsübernahmen mit 18 % (1.669), der Ju-
gendhilfe im Strafverfahren mit 15 % (1.429) und den Beratungen durch die Erziehungsbera-
tungsstellen mit 12 % (1.103).  

Weitere Schwerpunkte: Unterhaltsvorschuss-Leistungen mit rd. 8 %, Kindertagespflege-Beiträge 
mit 8 % und Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften mit 7 %. 

 
Hierzu und zu den Fallzahlenentwicklungen von 2007 bis 2011 siehe auch die Tabelle auf der fol-
genden Seite. 
 
Die Tabellen mit den Daten zu jeder einzelnen Kommune finden Sie im Kapitel 5 ab Seite 71. 
 
Informationen zu fachlichen Entwicklungen in der Jugendhilfe finden Sie in den Kapiteln 4.2 und 
4.3 und 4.4 ab Seite 51. 
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2.3 Kindertagesbetreuung im Main-Taunus-Kreis 

Im Jahr 2011 wurde die Kindertagesbetreuung für unter 3-jährige Kinder weiter ausgebaut. 
 

Gegenüber dem 31.12.2010 wurde bis zum 31.12.2011  
 

 die Belegungsquote für U-3-Jährige von 23 % auf 26 % erhöht. 
 

Vergleichsdaten zur Kindertagesbetreuung auf Bundes- und Landesebene liegen bisher nur zum 
01.03.2011 vor. Laut Bericht der Bundesregierung zum Ausbaustand der Kindertagesbetreuung für 
U-3-Jährige zum 01.03.2011 lag die Belegungsquote im Main-Taunus-Kreis deutlich über den 
Quoten von Bund (westliche Bundesländer) und Land Hessen: 
 

 Main-Taunus-Kreis    26 % 
 Land Hessen     22 % 
 Bund (westliche Bundesländer)  20 % 

 

Für das bundesweit angestrebte Ziel des Ausbaus der Betreuung für U-3-Jährige ist jedoch die 
Versorgungsquote maßgeblich. Diese soll bis Ende 2013 auf bundesweit 35 % erhöht werden. 
 

Im Main-Taunus-Kreis wurde vom 31.12.2010 bis zum 31.12.2011 
 

 die Versorgungsquote für U-3-Jährige von 28 % auf 30 % gesteigert.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgrund der Bedarfsprognosen hat der Kreistag am 31.10.2011 beschlossen, die angestrebte 
Versorgungsquote von 35 % bereits bis Ende 2012 zu erreichen und damit das vom Bund vorge-
sehene Ziel deutlich früher umzusetzen. Zur Sicherung des tatsächlichen Bedarfes hat der Kreis-
tag darüber hinaus beschlossen, bis Ende 2013 eine Quote von 39% zu erreichen.  
 
Ab 2013 gilt der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nach dem vollendeten ersten Lebens-
jahr, daher sind im Kreis weitere Ausbauaktivitäten dringend notwendig. 
 
Nach der Realisierung der bisher bekannten konkreten Maßnahmen und Projekte kann dieses Ziel 
weiterhin erreicht werden. Aufgrund von einzelnen Planungs- und Bauverzögerungen wird die für 
Ende 2011 angestrebte Quote von 32% erst im Frühjahr 2012 realisiert. 

Um die vorgesehenen Versorgungsquoten 2012 und 2013 zu erreichen, müssen die Initiativen und 
Aktivitäten zum weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für U-3-Jährige weiter fortgesetzt werden. 
Dies gilt in besonderem Maße für die kooperativen Aktivitäten von Kommunen und Kreis überall 
dort, wo die Versorgungsquoten zurzeit noch unter dem Kreisdurchschnitt liegen. 
 
Die Daten der Kindertagesbetreuung für den MTK insgesamt sind in der Tabelle auf der folgenden 
Seite dargestellt. Informationen zu fachlichen Entwicklungen in der Kindertagesbetreuung finden 
Sie in Kapitel 4.2 ab Seite 51. Die Tabellen mit den Zahlen zur Kindertagesbetreuung für die ein-
zelnen Kommunen im Main-Taunus-Kreis sind in Kapitel 5 ab Seite 71 abgebildet. 
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2.4 Schülerzahlen im Main-Taunus-Kreis 

2.4.1 Entwicklung der Schülerzahl insgesamt 
 
Erstmalig seit 2000 ist die Schülerzahl im Schuljahr 2011/2012 um 75 Schüler/innen leicht gesun-
ken. 
 
Interessant ist dabei zu beobachten, dass die Gesamtzahl der Grundschüler/innen seit dem 
Jahr 2000 mit leichten Schwankungen weiterhin einen Mittelwert von 8.500 beibehält. Aus dem 
leichten Absinken seit dem Jahre 2007/2008 ist noch kein genereller Abwärtstrend abzuleiten. Die 
bereits bekannten Geburtenzahlen für die nächsten Jahre lassen eher auch wieder einen leichten 
Anstieg erwarten. Dieser zeigt sich bereits im laufenden Schuljahr 2011/2012 mit einem Anstieg 
von 135 Grundschüler/innen. 
 
Interessant ist ebenfalls, wie sich die Verteilung der Schüler/innen auf die verschiedenen Schul-
formen in den letzten Jahren verändert hat. Dies wird im folgenden Abschnitt dargestellt. 
 

2.4.2 Veränderung der Anteile der einzelnen Schulformen zueinander 
 
Die Schülerzahlen an staatlichen allgemeinbildenden Schulen (ohne Berufsschüler) im MTK haben 
sich von 2000/2001 bis 2011/2012 insgesamt um 2.602, also um ca. 11%, stetig erhöht. Paral-
lel dazu ist die Gesamtbevölkerung des MTK nur um ca. 2 % gewachsen.  
 
Der Gymnasiale Bildungsgang im MTK ist im gleichen Zeitraum in der Sek. I jedoch von 4.160 
auf 5.332 Schüler/innen überproportional um ca. 22 % gestiegen. Dieser Steigerung liegt ein 
Anstieg der Übergangsquote vom 4. Grundschuljahrgang in einen gymnasialen Bildungsgang im 5. 
Jahrgang zugrunde:  
 
Während im Schuljahr 2000/2001 mit 37 % etwas mehr als ein 
Drittel der Kinder nach der Grundschule zum gymnasialen Bil-
dungsgang wechselte, sind es seit den Schuljahren 2007/2008 
bis Schuljahr 2011/2012 mit 52 % mehr als die Hälfte. Die 
Quote schwankt jedoch von Grundschule zu Grundschule. 
Insgesamt ist die Übergangsquote wesentlich höher, da viele 
MTK-Schüler/innen einen gymnasialen Bildungsgang außer-
halb des MTK, besonders an Privatschulen, besuchen. 
 
Die Schülerzahlen in der Gymnasialen Oberstufe sind seit 2000/2001 bis zum aktuellen Schuljahr 
sogar von 1.324 auf 3.206 angewachsen. Somit lag der Anteil des Gymnasialen Bildungsganges 
an allen weiterführenden Schulen 2000/2001 bei 50 % und hat sich kontinuierlich auf 61 % 
im laufenden Schuljahr 2011/2012 erhöht. 
 
Der Anteil der Gymnasialen Oberstufe an allen weiterführenden Schulformen lag im Schuljahr 
2000/2001 bei 12 %, im Schuljahr 2006/2007 bei 14 % und im laufenden Schuljahr 2011/2012 liegt 
er bei 23 %. 
Diese Entwicklungen verdeutlichen auch die Tabelle und die Grafik auf den folgenden Seiten: 
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Legende: Die Prozentwerte geben den Anteil der betreffenden Schulform an der Gesamtzahl der Schüler/innen 
des jeweiligen Jahrgangs wieder. Neben den Schulformen ist die jeweilige Schülerzahl angegeben. 

 
 
 Trotz deutlich gestiegener Übergangsquoten in den Gymnasialen Bildungsgang ist der prozentuale 

Anteil der gymnasialen Mittelstufe fast gleich geblieben (38% / 37%), da aufgrund von G 8 ein gan-
zer Jahrgang in der Mittelstufe entfällt.  
Ebenso erklärt sich ein Teil der massiven Steigerung bei der Gymnasialen Oberstufe vor dem Hinter-
grund von G 8: Dort werden gegenwärtig die Doppeljahrgänge beschult.  
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2.5 Schulsozialarbeit im Main-Taunus-Kreis 

Im Berichtsjahr wurden auf Grundlage von §13 - Jugendsozialarbeit - SGB VIII und eines Kriterien-
kataloges des Kreistages aus dem Jahr 2007 zwei Angebote der Schulsozialarbeit neu eingerich-
tet, die bereits 2010 vertraglich vereinbart wurden. An der Anne-Frank-Schule, Förderschule für 
Lernhilfe in Kelkheim und an der Pestalozzi-Schule in Hofheim starteten Angebote mit je einer 70% 
Sozialarbeiterstelle. 
 
Damit gab es 2011 19 Angebote der Schulsozialarbeit im Kreis 

 10 Schulen mit Bildungsgang Haupt- und Realschule (100%) 
 2 berufliche Schulen (100%)  
 2 Förderschulen (66%)  
 5 Grundschulen mit besonders schwierigem Einzugsgebiet (13,9%) 

 
Anstellungsträgerschaft  

 In 6 Angeboten bei den Kommunen (Eschborn, Schwalbach, Hattersheim) 
 In 13 Angeboten bei freien Trägern (JJ, Diakonie, Caritas, SiT) 
 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ca. 22 Stellen  

 
Finanzierung: 

 zu 100% durch den Kreis bei weiterführenden Schulen 
 zu je 50% durch Kreis und Standortkommunen bei Grundschulen (Beschluss KT 2007) 
 Haushaltsmittel Kreis: ca. €1,05 Mio. jährlich 

Kommunen : € 84.000 zzgl. für freiwillige Aufstockung an einzelnen Schulen 
 
Qualitative Steuerung der Schulsozialarbeit: 

 Antrag der Schule, Vorgespräche, Antragsprüfung 
 Zielvereinbarung mit Festlegung von besonderen Vorhaben, Trägerauswahl 
 Tätigkeitsbericht und Statistik am Ende des Schuljahres 
 Auswertungsgespräch Schule-Mitarbeiter-Auftraggeber, neue Zielvereinbarung  
 Fachberatung durch den Kreis, regelmäßiger Fachaustausch 

 
 
Verteilung der Schulsozialarbeit nach Schulformen: 
 

Anzahl  Schulformen %- Anteil an Schulform 

10 Schulen mit Bildungsgang Haupt- und Realschule 100 % 

2 Berufliche Schulen 100 % 

2 Förderschulen 66 % 

5 Grundschulen 14 % 

 
Die Schulsozialarbeit beinhaltet an allen Schulformen 3 Schwerpunkte: 

 Einzelhilfen 
 Gruppen- und Projektarbeit 
 Klassenbetreuung und –begleitung 
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2.6 Betreuungs- und Ganztagsangebote an Grundschulen 

2.6.1 Betreuungsangebote an Grundschulen 
 
An 34 von 36 Grundschulen im Main-Taunus-Kreis waren im Berichtsjahr ergänzend oder als 
Kombination mit den Hortangeboten auch Betreuungsangebote gemäß § 15 Hessisches Schul-
gesetz eingerichtet. An den übrigen 2 Grundschulen stehen ausschließlich Hortangebote zur Ver-
fügung. Hort- und Betreuungsangebote stellen eine wesentliche Unterstützungsmaßnahme zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf dar.  
 
Finanziert werden die Betreuungsangebote vor allem von den Kommunen sowie durch Kreis- und 
Landeszuschüsse. 
 
Im Jahr 2011 hat sich die Zahl der belegten Plätze im Betreuungsangebot auf 3.129 erhöht (+ 
12,6%). Zugleich fand eine bedarfsgerechte zeitliche Ausweitung sowie eine weitere pädagogische 
Qualifizierung des Betreuungspersonals statt (siehe Abschnitt 4.1.5, Seiten 47 bis 49). 
 
 
 

2.6.2 Ganztagsangebote an Grundschulen 
 
Ebenfalls auf Grundlage von § 15 Hessisches Schulgesetz sowie der Ganztagsrichtlinie von Land 
und Kreis wurden seit 2007 Grundschulen aus dem MTK in das Landesprogramm „Ganztagsschu-
le nach Maß“ aufgenommen.  
 
Dies wurde  durch die Aufnahme der Pestalozzischule Kelkheim und der Liederbachschule 
2011 fortgeführt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Somit haben mit Stand 31.12.2011  

22 Schulen aus dem MTK den Status „Schule mit Ganztagsangebot“,  
davon 8 Grundschulen. 

 

 
Die Schulen setzen die damit verbundene zusätzliche Stellenzuweisung des Landes, i.d.R. 1 Leh-
rerstelle, sowie den Ganztagszuschuss des Kreises (jährlich € 25.000 für Grundschulen) für zu-
sätzliche Förder- und Freizeitangebote ein. Das schulische Angebot wird mit dem bereits beste-
henden Betreuungsangebot inhaltlich abgestimmt und schrittweise organisatorisch verzahnt.  
Das Gesamtangebot wird durch eine Mischfinanzierung (Landeszuweisung, Kreiszuschuss, El-
ternbeitrag für Betreuung und Essen, kommunale Kostenbeteiligung für Betreuung) gesichert. 
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KAPITEL 3 - FINANZDATEN DES JUGENDHILFE- UND SCHULTRÄGERS 

3.1 Aufwendungen des Kreises und Anteil des Teilhaushaltes 51 

Alle in diesem Kapitel dargestellten Aufwendungen geben jeweils die Brutto-Aufwendungen ein-
schließlich der Personalaufwendungen und Abschreibungen wieder, ohne Berücksichtigung 
der Erträge.  
 
Basis aller Finanzdaten dieses Berichtes sind die Haushaltsergebnisse von 2010 und von 2011 auf 
der Grundlage von Auswertungen des Finanzdaten-Programms NSK mit Stand von Mai 2012. 
Im Jahresbericht 2010 beruhten die Finanzdaten auf dem vorläufigen Haushaltsergebnis. Daher 
können bei einzelnen Angaben zum Vorjahr im vorliegenden Bericht geringfügige Abweichungen 
im Vergleich zum Jahresbericht 2010 auftreten. 
 
 
Im Jahr 2011 betrug die Summe der Aufwendungen im Ergebnishaushalt  
 

 300,53 Mio. Euro für den Gesamtergebnisplan des Main-Taunus-Kreises  
 

 davon 77,63 Mio. Euro für den Teilergebnisplan THH 51 
 

 
 
Der Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe und Schulverwaltung (einschließlich Schulunterhal-
tung) am gesamten Ergebnishaushalt des Kreises lag bei 25,1% im Jahr 2010 und im Jahr 2011 
mit 25,8 % etwas höher, jedoch noch unter dem Anteil von 2009 (rd. 26 %). 
 
Die Bewirtschaftung wesentlicher Aufwendungen im Bereich der schulischen Produkte erfolgt 
durch das Amt für Schulbau und Gebäudewirtschaft (Amt 66).  
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3.2 Ausgabenstruktur des Teilhaushaltes 51 

3.2.1 Verteilung der Aufwendungen auf die vier Produktbereiche  
 des Amtes für Jugend und Schulen: 
 

Die Aufwendungen 2011 im Ergebnisplan des Teilhaushaltes Jugend und Schulen betrugen ins-
gesamt rd. 77,63 Mio. Euro.  

 

Wie in der obigen Grafik ersichtlich, liegen die Schwerpunkte des Teilhaushaltes Jugend und 
Schulen aus finanzieller Perspektive weiterhin  
 

 an erster Stelle im Bereich der Schulträgeraufgaben mit 60 % der Aufwendungen 
 an zweiter Stelle im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit 38,8 % der Auf-

wendungen.  
 
Auffällig ist eine leichte Tendenz zu höheren Anteilen der Schulträgeraufgaben:  
Ihr Anteil stieg von 58,5 % im Jahr 2010 auf 60,4 % im Jahr 2011, während der Anteil der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe von 38,8% im Vorjahr auf 36,7 % im Berichtsjahr gesunken ist. 
 
Ein erheblicher Anteil der Mittel für den Produktbereich Schulträgeraufgaben im Teilhaushalt 51 
wird jedoch nicht von Amt 51, sondern von Amt 66, Amt für Schulbau und Gebäudewirtschaft be-
wirtschaftet. 
 
Die gesamten Leistungen des MTK als Schulträger werden von mehreren Ämtern erbracht: 
 

 Amt für Jugend und Schulen (Amt 51, Schulverwaltung und -unterhaltung)  

 Amt für Schulbau und Gebäudewirtschaft (Amt 66, Schulbau und -unterhaltung)  

 Amt für Organisation, IT und Beschaffung (Amt 12, IT-Ausstattung, IT-Service für Schulen)  
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3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen nach Produktbereichen von 2010 auf 2011 
 
Die finanziellen Schwerpunkte des Amtes entwickelten sich von 2010 auf 2011 sehr unterschied-
lich:  
Während die Aufwendungen im Produktbereich Schulträgeraufgaben um 9,1 % und im Bereich 
Unterhaltsvorschuss um 13,6 % gestiegen sind, blieben die Aufwendungen im Bereich der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe erstmals seit Jahren annähernd auf Vorjahresniveau (+ rd. 5.000,- €, 
bzw. + 0,017%). 
 

 
Die Aufwendungen enthalten auch Personalaufwendungen und Abschreibungen, Erträge sind nicht berücksichtigt. 

 
 
Hintergrund für die um 3,9 Mio. Euro (9,1 %) höheren Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr 
bei den Schulträger-Aufgaben waren u. a. die Container, die durch die Einführung von G 8 und 
für die Fachschule für Sozialpädagogik erforderlich wurden, sowie gestiegene Energiepreise. 
 
 
Im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe glichen sich unterschiedliche Entwicklun-
gen bei den einzelnen Produkten gegenseitig nahezu aus, so dass sich gegenüber dem Vorjahr 
der Aufwand insgesamt nur um rd. 5.000,- €, bzw. 0,017 % erhöhte. 
 
Informationen zu den finanziellen Entwicklungen der einzelnen Produkte finden Sie 

 zum Produktbereich Schulträgeraufgaben im folgenden Abschnitt 3.2.3 

 zum Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe unter 3.2.4 
 
 
Informationen zu den Fallzahlen und zu fachlichen Entwicklungen finden Sie in den Kapiteln  

 2.2 und 2.3 Entwicklung der Jugendhilfe-Leistungen und der Kindertagesbetreuung 

 4.1 Schulträgeraufgaben und - Leistungen 

 4.2 und 4.3 Jugendhilfe / Kindertagesbetreuung sowie Sozialer Dienst und Kinderschutz 

 4.4 Finanzverwaltung, Sozialleistungen, Vormundschaft und Wirtschaftliche Jugendhilfe 
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3.2.3 Leistungen für Schulträgeraufgaben durch das Amt 51 nach Schulformen 
 
Die Leistungen des Main-Taunus-Kreises als Schulträger werden von mehreren Ämtern  
erbracht: 
 

 Amt für Jugend und Schulen (Amt 51, Schulverwaltung und -unterhaltung)  

 Amt für Schulbau und Gebäudewirtschaft (Amt 66, Schulbau und -unterhaltung)  

 Amt für Organisation, IT und Beschaffung (Amt 12, IT-Ausstattung, IT-Service für Schulen)  
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Die Aufwendungen für Schulverwaltung und -unterhaltung im Teilhaushalt 51, Jugend und Schu-
len, betrugen im Jahr 2011 insgesamt rd. 46,9 Mio. Euro. 

Die Prozent-Anteile der einzelnen Schulformen in der Grafik zeigen, dass entsprechend der Anzahl 
der Schulen und der Schüler/innen, mit rund einem Drittel (15 Mio. Euro) der größte Anteil der 
Schulträger-Ausgaben auf die Grundschulen entfällt.  
 
Rund ein Viertel (11,7 Mio. Euro) entfällt auf die Gesamtschulen, gefolgt von den Gymnasien mit 
14,5 % Anteil (6,8 Mio. Euro) an den Aufwendungen. 
 
Siehe auch Tabelle auf der nächsten Seite. 
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Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen  

 für die Gesamtschulen mit 1,86 Mio. Euro, bzw. 18,9 % 

 für die Gymnasien mit rd. 890.000 Euro, bzw. 15 % 

 für die Beruflichen Schulen mit rd. 470.000, bzw. 14 % 

 für die Haupt- und Realschulen mit rd. 330.000 Euro, bzw. 30 %  

deutlich gestiegen. Hintergründe dafür waren u.a. die Container, die durch die Einführung von G 8 
sowie für die Fachschule für Sozialpädagogik erforderlich wurden. 
 
Entsprechend den von den politischen Gremien gesetzten Ausbauzielen sind auch die Aufwen-
dungen für die Betreuungsangebote/ Ganztagsangebote an Schulen im Berichtsjahr erneut 
gestiegen - um rd. 150.000 Euro, bzw. 11,7 %. 
 
Einen Anstieg verzeichneten auch  

 die Schülerbeförderung mit rd. 410.000 Euro, bzw. 11,3 %, aufgrund gestiegener Energie-
preise, RMV- Tariferhöhung und zusätzlicher Verbindungen für die Lenkung der Schüler-
ströme  

 die Ausbildungsförderung mit rd. 21.000 Euro, bzw. 25,8 %. 
 
Die Reduzierung der Aufwendungen bei den Förderschulen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 
780.000 Euro, bzw. 29,9 %, beruht im Wesentlichen auf besonderen Bauunterhaltungsleistungen  
im Jahr 2010 an der Bodelschwinghschule, mit der Folge geringerer Aufwendungen im Jahr 2011. 
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3.2.4 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: 
 

 
 

Die Aufwendungen beinhalten auch die Personal- und Vorsorgeaufwendungen der jeweiligen Produkte und geben die Brutto-
Aufwendungen ohne Berücksichtigung der Erträge wieder. 

 

Das Produkt Stationäre und teilstationäre Leistungen hat mit rd. 48 % der Aufwendungen 
auch 2011 mit Abstand den größten Anteil an den Jugendhilfe-Aufwendungen - im Vergleich zum 
Vorjahr ist der Anteil dieses Produktes um 2,7 % gesunken (von 50,6 % auf 47,9 %). 

Dieses Produkt enthält u. a. die  

 vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen) bei Kindeswohlgefährdungen 

 stationären Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen 

 

Zum Produkt Ambulante Leistungen mit rd. 23 % der Aufwendungen gehören neben den Hilfe-
leistungen im Einzelfall u. a. auch die Zuschüsse für  

 Schulsozialarbeit 

 Sozialpädagogische Familienhilfen durch das Zentrum für Jugendberatung und  
Suchthilfe (ZJS) 

 Zentrum für Beratung und Erziehungshilfe im MTK (ZeBiM) 

 
Mit rd. 22 % hat das Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
den drittgrößten Anteil an den Aufwendungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Anteil um 2,7 % gestiegen (von 19,9 % auf 22,6 %). 

 

Zum Produkt Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung gehören die 

 kreiseigene Erziehungsberatungsstelle  

 Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstelle des Caritas-Verbandes und für das Zentrum 
für Jugendberatung und Suchthilfe (ZJS) 
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3.2.5 Produkte der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – 
 Entwicklung der Aufwendungen von 2010 auf 2011 
 

 
 
 
Gegensätzliche Finanzentwicklungen bei den einzelnen Produkten glichen sich fast aus, so dass 
die Aufwendungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe insgesamt mit einem Plus 
von rd. 5.000 Euro, bzw. + 0,017 % praktisch auf dem Stand des Vorjahres blieben. 
 
Die unterschiedlichen Entwicklungen der einzelnen Produkte stellen sich wie folgt dar: 
 
Im Vergleich der Aufwendungen von 2011 mit dem Vorjahr weist das Produkt Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege mit rd. 600.00 Euro, bzw. mit 10,8 %  
die höchste Steigerung auf. Wie bereits in den Vorjahren beruht diese Aufwandserhöhung auf der 
Realisierung der Ausbauziele des Kreistages für die Kindertagesbetreuung im Main-Taunus-Kreis 
(siehe hierzu auch Punkt 2.3 ab Seite 18).  
 

Erstmals seit Jahren sind die Aufwendungen für die teilstationären und stationären Leistungen 
rd. 750.000 Euro (- 5,3 %) gegenüber dem Vorjahr gesunken.  
Hintergrund dafür sind die leicht gesunkenen Fallzahlen bei den Heimunterbringungen (siehe auch 
Darstellung der Fallzahlentwicklungen in Kapitel 2.2). 

Bei den ambulanten Hilfen führten erhöhte Zuschüsse für die Schulsozialarbeit, leichte Steige-
rungen der Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfen sowie eine deutliche Steigerung 
bei den Eingliederungshilfen zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 72.000 Euro, bzw. +1,1 %. 

Im Bereich der Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften und Beurkundungen 
führten im Zuge der neuen gesetzlichen Regelungen die Wiederbesetzung einer Personalstelle 
nach Vakanz sowie die erforderliche Einrichtung einer zusätzlichen Stelle zu Mehraufwendungen 
in Höhe von rd. 70.000 Euro, bzw. + 19,9 %. 
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3.2.6 Aufwendungen für Jugendhilfe-Leistungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl 
 
Im Jahr 2011 betrugen die gesamten Jugendhilfe-Aufwendungen des Teilhaushaltes 51 bzw. 
des Amtes für Jugend und Schulen 28.515.182 Euro. 
 
Mit diesen Mitteln wurden in allen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe im Jahr 2011 zusammen 
Leistungen erbracht für insgesamt  
 

 8.831 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien. 
 

Hinzu kommen die hier nicht enthaltenen Teilnehmer an Projekten der Schulsozialarbeit oder von 
Jugendförderung und Jugendbildungswerk sowie alle jungen Menschen, die Unterstützung durch 
die Einzelfallarbeit der Schulsozialarbeiter oder durch die Erziehungsberatungsstellen des Caritas-
Verbandes und des Main-Taunus-Kreises erhielten. 
 

  

Der durchschnittliche Aufwand für die Jugendhilfe im Jahr 2011 belief 
sich auf rd. 125 Euro je Einwohner des Main-Taunus-Kreises.  
Im Vorjahr waren dies rd. 126 Euro. 

 
 

Der durchschnittliche Aufwand des Teilhaushaltes 51 für die Schulen 
im Jahr 2011 betrug 206 Euro je Einwohner des Main-Taunus-Kreises  
(2010: 190 Euro; 2009: 208 Euro). 

 
 
 
 

 
Die entsprechende Vergleichszahl des Landes Hessen liegt bisher nur für 2009 vor:  
Laut Veröffentlichung des Hessischen Statistischen Landesamtes betrugen die Jugendhilfe-
Aufwendungen pro Einwohner in Hessen 2009 insgesamt rd. 130 Euro (bereinigt um die Auf-
wendungen der Städte und Gemeinden für Kindertageseinrichtungen, die auch in den o. g. Auf-
wendungen des MTK nicht enthalten sind). 
 
 

3.2.7 Aufwendungen für Schulträger-Aufgaben im Verhältnis zu Schulpflichtigen 
und Einwohnerzahl 
 
Die gesamten Aufwendungen für Schulträger-Aufgaben im Teilhaushalt Jugend und Schulen im 
Jahr 2011 betrugen 46.924.179 Euro. 
 
Damit wurden Schulträgerleistungen erbracht für insgesamt  
 

 27.137 Schülerinnen und Schüler an Schulen im Main-Taunus-Kreis. 
 
Daraus ergibt sich für 2011 ein durchschnittlicher Aufwand je Schüler/in in Höhe von rd. 1.729 
Euro (Vorjahr: 1.546 Euro). 
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3.3 Erträge des Teilhaushaltes 51 

3.3.1 Erträge des Teilhaushaltes im Verhältnis zum gesamten Ergebnishaushalt des 
Kreises 
 
Insgesamt betrugen die Erträge des Teilhaushaltes 51 im Jahr 2011 rd. 16 Mio. Euro. 
Im Gesamtergebnishaushalt des Main-Taunus-Kreises wurden 2011 Erträge in Höhe von  
rd. 286 Mio. Euro erzielt.  

 
Angaben in Mio. Euro 

 
Während die Erträge des gesamten Kreishaushaltes im Berichtsjahr um rd. 9 Mio. Euro (-3 %) ge-
sunken sind, waren im Vergleich zum Vorjahr im Teilhaushalt Jugend und Schulen um rd. 2,5 
Mio. Euro (+ 19 %) höhere Erträge zu verzeichnen. 
 
Der Anteil des Teilhaushaltes an den Erträgen des Main-Taunus-Kreises hat sich damit erneut 
von 4,4 % im Jahr 2010 auf 5,5 % im Jahr 2011 erhöht (2009 auf 2010: von 3,9 % auf 4,4 %). 
 
Die Steigerung der Erträge beruht im wesentlichen auf höheren Zuschüssen für Baumaßnahmen 
im Bereich der Schulträgeraufgaben, auf erhöhten Landeszuweisungen für die Tagespflege und 
auf Mitteln aus dem „Bildungs- und Teilhabe-Paket“ für die Schulsozialarbeit. 
 
Die Erträge des Teilhaushaltes 51 werden im Wesentlichen erzielt durch 

 den Jugendhilfe-Lastenausgleich 

 Landeszuschüsse zu den Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung 

 Kostenerstattungen von anderen Trägern 

 Kostenbeteiligung der Eltern/Sorgeberechtigten an den Kosten stationäre Erziehungshilfen  

 Erträge im Bereich der Schulverwaltung 

 Rückforderungen geleisteter Unterhaltsvorschüsse  
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3.3.2 Erträge des Teilhaushaltes 51 nach Produktbereichen 
 

% Anteil der Produktbereiche an den Erträgen 
des Teilhaushalts 51

Soziale Hilfen - 
Unterhaltsvorschuss

7%

Schulträgeraufgaben
38%

Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe

55%

 
 
An den insgesamt rd. 16 Mio. Euro Erträgen des Teilhaushaltes 51 im Berichtsjahr 2011 hatte der 
Produktbereich Kinder, Jugend- und Familienhilfe mit Erträgen in Höhe von 8,6 Mio. Euro 
erneut den mit Abstand größten Anteil (55 %). 
 
Der zweitgrößte Anteil der Erträge wurde mit 5,9 Mio. Euro, bzw. rd. 38 % im Bereich der 
Schulträgeraufgaben erzielt. 
 
 
 

 
 

Anmerkung: Der Produktbereich "Förderung des Sports", Produkt 08 gehört ebenfalls zum Teilhaushalt 51. 
 Dieser Produktbereich ist hier jedoch nicht aufgeführt, da hierfür keine Erträge vorgesehen sind. 

 
 
Im Vergleich zum Vorjahr weist der Produktbereich Schulträgeraufgaben mit 31,8 %, bzw. rd. 
1,4 Mio. Euro den höchsten Zuwachs der Erträge auf, gefolgt von der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe mit einer Ertragssteigerung von 13,9 %, bzw. rd. 1 Mio. Euro. 
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3.3.3 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:  

 
Die teilstationären und stationären Leistungen erforderten innerhalb des Produktbereiches Kin-
der-, Jugend- und Familienhilfe die höchsten Aufwendungen (rd. 13,7 Mio. Euro, siehe 3.3.5). 
Analog dazu entfielen auf diese Leistungen mit 55 % Anteil (4,7 Mio. Euro) auch die mit Ab-
stand höchsten Erträge. 

 

 
 
Hintergründe für die extrem hohe Steigerungsrate bei den ambulanten Leistungen sind 

 2011 konnten hier erstmals Mittel aus dem „Bildungs- und Teilhabe-Paket“ für die Schulso-
zialarbeit vereinnahmt werden.  

 Die Steigerung der Erträge um 24,4 % bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und Tagespflege ergeben sich aus den gestiegenen Fallzahlen und damit ebenfalls 
steigenden Landeszuweisungen und Kostenbeiträgen. 
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3.4 Aufwendungen und Erträge des Teilhaushaltes 51 insgesamt 

Zusammenfassend stellen sich die Aufwendungen und Erträge für den Teilhaushalt 51 für 2010 
und 2011wie folgt dar: 
 

Teilhaushalt 51 2010 2011 

Aufwendungen 73,48 Mio. EUR 77,63 Mio. EUR 

Erträge 13,12 Mio. EUR 15,67 Mio. EUR 

 
Den um rd. 4,2 Mio. Euro gestiegenen Aufwendungen des Teilhaushaltes 51, Jugend und Schulen 
stehen 2011 um rd. 2,55 Mio. Euro gestiegene Erträge in Höhe von insgesamt 15,67 Mio. Euro 
gegenüber. 
 
Das Verhältnis der Erträge zum Aufwand ist 2011 im Vergleich zum Vorjahr erneut von rd. 18 % 
auf rd. 20 % gestiegen (Steigerung von 2009 auf 2010: von 16 % auf 18 %). 
 
 

Die Produkte mit den höchsten Aufwendungen innerhalb des Teilhaushaltes waren 2010 

 Bereitstellung von Grundschulen mit 15,1 Mio. Euro 

 Stationäre und teilstationäre Leistungen mit 13,7 Mio. Euro 

 Bereitstellungen von Gesamtschulen mit 11,7 Mio. Euro 
 
 

 

 

 

 

 

 

Im Produkt stationäre und teilstationäre Leistungen wird jedoch mit rd. 35 % auch  

der mit Abstand höchste Ertragsanteil im Verhältnis zu den Aufwendungen erzielt: 

Hier stehen den Aufwendungen von 13,7 Mio. Euro  

Erträge in Höhe von 4,7 Mio. Euro gegenüber. 

Diese Erträge entstehen durch den Jugendhilfelastenausgleich, Kostenerstattungen von anderen  
Jugendämtern und Kostenbeiträge junger Menschen und ihrer Eltern.  
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KAPITEL 4  
FACHINFORMATIONEN ZU ARBEITSSCHWERPUNKTEN DES AMTES 

4.1 Schulträgeraufgaben und –leistungen 

4.1.1. Schulentwicklungsplanung – Überprüfung der „Zweckmäßigkeit der Schulor-
ganisation“ 
 
Das Hessische Schulgesetz (HSchG) sieht einen 5-jährigen Turnus vor, innerhalb dessen ein gel-
tender Schulentwicklungsplan (SEP) auf seine „Zweckmäßigkeit der Schulorganisation hin zu 
überprüfen“ ist. Er muss fortgeschrieben werden, wenn bei dieser Überprüfung entsprechende 
Erfordernisse (z.B. für Organisationsänderungen) festgestellt werden. 
 
Ein Ziel im Produkthaushalt 2011 des Kreises war es, für alle Schulen und Schularten festzustel-
len, ob seit Genehmigung des geltenden SEP im Jahre 2007 Entwicklungen festzustellen sind, die 
eine Veränderung des Schulangebots im Sinne des gegenwärtigen und zukünftigen Schulbedarfs 
sowie der Schulstandorte notwendig macht. Das Ziel wurde durch Vorlage eines internen Vorbe-
richts zum SEP zum Jahresende 2011 erreicht. 
 
Eine wichtige Grundlage jeder Schulentwicklungsplanung ist die Prognose der schulpflichtigen 
Bevölkerung des Zuständigkeitsbereichs des Schulträgers. Hier kann auf eine Vorausberechnung 
des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) zurückgegriffen werden. 
Nach der aktuellen Schüler- und Schulabgängervorausberechnung aus dem Jahre 2011 werden 
im Jahre 2012 im MTK 24.409 Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen beschult. Diese 
Zahl wird sich laut dieser Vorausberechnung bis zum Jahre 2020 an allen Schulen im MTK zu-
sammen lediglich um ca. 1.700 Schüler (ca. - 7%) auf 22.694 reduzieren, wobei sich dies in Jah-
resschritten von durchschnittlich etwa minus190 Schülern (ca. – 1%) vollziehen wird.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Dies bedeutet, dass im MTK kein dramatischer Schülerrückgang zu erwarten ist  
und eventuell im Laufe von 10 Jahren in geringer Zahl frei werdende Klassenräume  

der weiteren Schulentwicklung zugeführt werden können,  
z.B. im Ganztagsbereich und bei der Schaffung von Lehrerarbeitsplätzen. 

 
Zu erkennen sind in der Vorausberechnung  
 

 ein leichter Rückgang der Grundschülerzahlen um ca. 620 Schüler zwischen 2009 und 
2020  

 eine nahezu stabile Schülerschaft in den Förderschulen (trotz Inklusion!) 
 ein Rückgang in der Mittelstufe um ca. 1.320 Schüler, wobei hier ab 2010 hauptsächlich 

der Wegfall eines ganzen Jahrgangs im G-Zweig wegen G 8 zu Buche schlägt. Bringt man 
den weggefallenen 10. Jahrgang des gymnasialen Bildungsganges in Abzug (im letzten 
vollen G-9-Jahr 2009/10 waren dies 846 Schüler), reduziert sich der Rückgang in der Sek. I 
auf ca. 470 Schüler.  

 In der Gymnasialen Oberstufe (GOS) wird ein Anstieg um knapp 400 Schüler von 2009 
bis 2020 prognostiziert. Spitzenwerte zwischen 2010 und 2013 sind auf die Doppeljahrgän-
ge in der GOS in dieser Zeit zurückzuführen.  
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Entwicklung der Grundschulen 
 
Eine Analyse der Entwicklung aller 36 Grundschulen ergab, dass in den nächsten 4 Jahren 
nochmals insgesamt mit hohen Einschulungsjahrgängen zu rechnen ist, bevor ab 2016 ein 
leichter Rückgang einsetzen könnte.  
 
 
Die Zahlen zeigen an, dass die Einschulungsjahrgänge im MTK nach den vorliegenden Geburten-
zahlen in den nächsten 6 Jahren insgesamt nur um ca. 300 zurückgehen werden. Zuwachs- bzw. 
Rückgangsraten verteilen sich aber sehr unterschiedlich auf die einzelnen Schulbezirke. Insge-
samt wären dies ca.12 Klassen von derzeit insgesamt 425 Klassen bezogen auf alle 36 Grund-
schulen. Aufgrund der unterschiedlichen räumlichen Verteilung ist jedoch nicht davon auszugehen, 
dass tatsächlich 12 Klassen weniger gebildet werden, da der Klassenteiler auf die einzelnen Schu-
len und nicht den Kreis insgesamt bezogen wird. 
 
Bezüglich der Schulgröße kann festgestellt werden, dass lediglich zwei Grundschulen im MTK we-
niger als 100 Schüler beschulen, und zwar die Altenhainer Schule mit 67 Schülern und die Lors-
bacher Schule mit 96 Schülern. Überlegungen zur Bildung von Verbundschulen gemäß § 11 (8) 
HSchG (Zusammenlegung von Standorten, darüber Erhalt kleiner Standorte) werden jedoch der-
zeit nicht angestellt. Somit werden von Seiten der Verwaltung im Vorbericht zum SEP keine Orga-
nisationsänderungen im Bereich Grundschulen vorgeschlagen. 
 
 
Entwicklung der weiterführenden Schulen 
 
Durch die erfreuliche Stabilisierung am Standort 
Fischbach ist im Bereich der Sekundarstufe I die 
Eichendorffschule (EDS) in Kelkheim inzwischen mit 
fast 1.900 Schülerinnen und Schülern zur größten 
weiterführenden allgemeinen Schule im MTK geworden.  
Hieraus ergeben sich ernstzunehmende Probleme bei der 
Organisation der beiden Standorte, weswegen im 
Vorbericht eine Teilung der EDS in zwei selbständige 
Standorte in Fischbach und in Münster vorgeschlagen 
wurde. 
 
An den 14 weiterführenden Schulen im MTK werden gegenwärtig 13.834 Schüler beschult. Im lau-
fenden Schuljahr 2011/12 besuchen davon 8.542 Schüler und damit 62 % den gymnasialen 
Bildungsgang, davon 3.206 die GOS. Von den 5.336 Schülern im gymnasialen Bildungsgang der 
Mittelstufe besuchen 2.533 und damit 47,5 % ein grundständiges Gymnasium.  
Hinzu kommen die Schüler im beruflichen gymnasialen Bildungsgang der Brühlwiesenschule. 
Der Anteil von Schülern im gymnasialen Bildungsgang an allen Bildungsgängen (ohne berufliche 
Schulen) hat sich in der Zeit von 2000 bis 2010 in der Mittelstufe von 38 % auf 41 % erhöht, in der 
GOS von 12% auf 20 %. 
 
Es gibt laut Vorbericht zum SEP gegenwärtig aus Sicht der Verwaltung keinen fachlichen Grund, 
im MTK mehr G-Plätze zu schaffen, da rein rechnerisch derzeit noch ca. 650 G-Plätze (mehr-
heitlich an Gesamtschulen) kreisweit frei sind. Eine Entscheidung, bei den vorhandenen G-
Plätzen einen größeren Anteil als bislang an grundständigen Gymnasien zu schaffen, wäre poli-
tisch zu treffen. 
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Aufgrund der relativen Stabilität der kreiseigenen Zulieferergrundschulen ist bei kontinuierlich ver-
laufenden Übergangsquoten mit einer stabilen Weiterentwicklung der weiterführenden Schulen zu 
rechnen 
 
Eine notwendige Organisationsänderung wird im Vorbericht der Verwaltung im Bereich der weiter-
führenden Schulen lediglich im Falle der Teilung der EDS in zwei selbständige Schulen gesehen. 
 
 
Berufliche Schulen 
 
Für die beiden beruflichen Schulen des MTK werden im Vorbericht keine Organisationsänderun-
gen vorgeschlagen. 
 
Informationen zum Sonderpädagogischen Bereich werden im Zusammenhang mit dem neuen 
Hessischen Schulgesetz im folgenden Text dargestellt. 
 
 

4.1.2 Änderungen des Hessischen Schulgesetzes – Schwerpunkt Inklusion 
 
Am 21.11.2011 trat eine Reihe von Änderungen im hessischen Schulgesetz in Kraft. Die wesent-
lichsten Veränderungen beziehen sich auf den Sonderpädagogischen Bereich, bzw. die Inklusion. 
Die Situation im MTK und die Aktivitäten des Kreises zum Thema Inklusion wurden bereits im Jah-
resbericht 2010 dargestellt. 
 
Die Überprüfung des Sonderpädagogischen Bereichs des Schulsystems des MTK geschieht vor 
dem Hintergrund des neuen Hessischen Schulgesetzes (HSchG) und der darin enthaltenen Vor-
gaben zur inklusiven Beschulung. Unabhängig von einer eventuell zu konstatierenden gegenwärti-
gen Zweckmäßigkeit der jetzigen Organisation dieses Bereichs ist der Schulentwicklungsplan 
(SEP) schon deswegen fortzuschreiben, weil der Schulträger seine Planung zur Umsetzung der 
Vorgaben der §§ 49 - 55 des neuen HSchG zur „Sonderpädagogischen Förderung“ im Sinne in-
klusiver Bildung darzulegen hat. 
 
Bis zum Jahresende 2011 wurden dabei folgende Handlungsfelder identifiziert und analy-
siert: 
 

 Es soll dringend darauf hingearbeitet werden, dass die landesweit höchste GU- Ausstat-
tung (gemeinsamer Unterricht) in den Grundschulen des MTK durch mögliche Um-
schichtungspläne des Landes aufgrund des neuen HSchG nicht in Gefahr gerät! 

 
 Festzulegen im SEP sind Schwerpunktschulen/Standortschulen gem. 145 (2) HSchG, 

d.h. allgemeine Schulen, an denen Unterrichtsangebote für Schülerinnen und Schüler mit 
Behinderungen oder Beeinträchtigungen nach den Förderschwerpunkten nach § 50 Abs. 3 
HSchG unterhalten werden. 

 
 Im Vorbericht wird vorgeschlagen, im ersten Schritt der Umsetzung der Inklusion alle 

bisherigen GU- Schulen (Schulen mit gemeinsamem Unterricht) zu Schwerpunkt-
schulen zu machen, um die nicht-vermehrbare sonderpädagogische Personalressource 
des Landes weiterhin konzentriert und damit wirksam einzusetzen.  
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 Festzulegen im Benehmen mit dem Schulträger sind überdies die Standorte der Bera-

tungs- und Förderzentren (BFZ) gem. §§ 25 (3) und 26 (3) des Entwurfs der „Verordnung 
über Unterricht, Erziehung und sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit Beeinträchtigungen und Behinderungen“ (VOSB). Hierbei ist es für den Main-
Taunus-Kreis besonders wichtig, eine fachlich auch zukünftig sinnvolle Einbindung von 
ZeBiM zu gewährleisten. 

 
Abschließend sei noch erwähnt, dass der neue Schulentwicklungsplan eine Entwicklungsper-
spektive für die vorhandenen Förderschulen im Kreis aufzeigen muss. 
 
 

4.1.3 Entwicklung der Projekte aus den Vorjahren  
 
Leseförderung  
 
Gemeinsam mit der Uni Frankfurt hat der Main-Taunus-Kreis durch den Einsatz von sogenannten 
Lautlesetandems und Klassenlautlesen zwei Jahre lang erfolgreich die Leseflüssigkeit von Schüle-
rinnen und Schülern gefördert.  
Die erarbeiteten Materialien werden den Schulen des Kreises auch weiterhin kostenlos zur Verfü-
gung gestellt, so dass diese selbstständig die Lautlesetandems und das Klassenlautlesen im Un-
terricht einsetzen können.  

 
 

 

ben. 

 
Kooperation Grundschulen und Sportvereine 
 
Im Berichtsjahr wurden 26 Kooperationsprojekte mit 
18 beteiligten Schulen gefördert. Dafür wurden insge-
samt rd. 13.000 € an Haushaltsmitteln ausgege
 
 
 
 

 
Musikförderung 
 
Jede Grundschule erhielt 2011 Zuschüsse in Höhe von 1.000 € für ihr Projekt im Rahmen der Mu-
sikförderung. 
Aus Restmitteln konnten ebenfalls 2 weiterführende Schulen gefördert werden, die inzwischen vom 
Land Hessen mit dem Gütesiegel „Schwerpunkt Musik“ zertifiziert wurden 
 
 
MINT-Stipendien 
 
Aufgrund der Bemühungen, den Haushalt zu konsolidieren, werden bereits vergebene Stipendien 
zwar für den bewilligten Zeitraum weitergezahlt, neue MINT - Stipendien werden aber nicht verge-
ben. 
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Übergangsmanagement Schule-Beruf/OloV 
 
Im Rahmen der landesweiten Strategie OloV wird für alle 
Haupt- und Lernhilfeförderschüler ein regelhaftes Programm 
zur Berufsorientierung und Begleitung im Übergang von 
Schule in Ausbildung umgesetzt. Wesentliche Aufgaben 
übernimmt dabei das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft, 
das 2005 auf Grundlage §13 - Jugendsozialarbeit - SGB VII 
als „Koordinierungsstelle Schule Beruf“ beauftragt wurde. 
 
Im Berichtsjahr konnte die Akzeptanz bei allen 12 beteiligten Schulen weiter gesteigert werden. An 
den Kompetenzfeststellungen als wesentliches Element des Programms nahmen 279 Schüler teil 
(+ ca. 20%), in der Schülerdatenbank konnten 201 Schüler und damit fast doppelt so viele wie im 
Vorjahr in Stufe 8 erfasst werden. Auf diesen Grundlagen konnten 314 Schüler der 9. Klassen 
(92,4 % des Jahrgangs, Vorjahr 81,5%) intensiv beraten werden; für 97,9% der beratenen Schüler 
konnte die Anschlussperspektive nach der Schule geklärt werden.  
Besonders erfreulich war, dass der direkte Übergang von Haupt- und Förderschulabgängern in 
Ausbildung von 15,5% im Vorjahr auf 26,9% in 2011 gesteigert werden konnte. Dies entspricht 
einem wesentlichen Ziel der Landesstrategie OloV und den Bemühungen der Akteure im „Netz-
werk Jugend und Beruf“.  
(Statistik Perspektivberatung separat). 
 
 

4.1.4 Neue Projekte ab 2011: 
 
mini-NaWi - Förderung von Naturwissenschaften an Grundschulen  
 
Da im Studium für das Lehramt an Grundschulen Schwerpunktfächer gewählt werden müssen, 
unterrichten Lehrkräfte in der Regel auch fachfremd. Für die naturwissenschaftlichen Themen im 
Rahmen des Sachunterrichts stehen in den Stufen 1 bis 4 nur insgesamt 480 Unterrichtsstunden 
zur Verfügung. Erschwerend kommt hinzu, dass bei Lehrkräften, die diesen Studienschwerpunkt 
nicht gewählt haben, oft eine große Hemmschwelle besteht, diese Themen zu unterrichten. Folg-
lich werden, so die Erfahrung in der Praxis, Themen aus der Heimat- oder Gesellschaftskunde den 
naturwissenschaftlichen Themen vorgezogen. Damit wird häufig die Chance verpasst, Kinder be-
reits im Grundschulalter für Naturwissenschaften zu begeistern. 
 
Um dem entgegenzuwirken, hat der Schulträger zusammen mit erfahrenen Lehrkräften und zwei 
Naturwissenschaftlerinnen das Projekt mini-Nawi ins Leben gerufen: 
 
Mit mini-NaWi sollen Lehrkräfte befähigt und ermutigt werden, den naturwissenschaftlichen Unter-
richt qualitativ hochwertig und gleichzeitig angemessen und spannend zu gestalten. Dazu wurde in 
der o. g. Arbeitsgruppe eine umfangreiche Sammlung einfach umzusetzender Versuchsanleitun-
gen für die Kinder sowie Erklärungen und Hintergrundinformationen zur jeweiligen Thematik für die 
Lehrkräfte erarbeitet. Die Versuche lassen sich in der Regel mit Alltagsmaterialien durchführen. 
Die notwendige Grundausstattung zur Durchführung der Versuche wird zentral durch den Kreis 
beschafft. Darüber hinaus sind Lehrerfortbildungen geplant.  
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Intermezzo 
 
Um professionelle Künstlerinnen und 
Künstler für die Zusammenarbeit mit 
Schulen im Main-Taunus-Kreis zu 
gewinnen, wurde im Jahr 2011 der 
Kunstwettbewerb „Intermezzo“ ins 
Leben gerufen. 
 
Bei Intermezzo 2011 haben acht 
Schule-Künstler-Tandems drei Monate 
lang an einem künstlerischen Projekt 
gearbeitet und wurden mit einer 
Anschubfinanzierung von insgesamt 
6.000 € durch den Main-Taunus-Kreis 
gefördert. Zur Finanzierung wurden 
weitere Finanzquellen erschlossen.  
 
Die Projekte waren so vielfältig wie die Schulformen und Jahrgänge, die daran teilgenommen ha-
ben: von Tanztheater bis hin zum Graffiti und von Grundschulklassen bis hin zum Kunstleistungs-
kurs. Intermezzo bietet Schulen im Main-Taunus-Kreis die Möglichkeit, Kunstprojekte zu realisie-
ren, die sonst nicht in dieser Form stattfinden könnten.  
 
Aufgrund der positiven Resonanz geht Intermezzo im Jahr 2012 in die 2. Runde. 
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4.1.5 Betreuung an Schulen - Betreuungszahlen 
 
Der Bedarf an Grundschulkinderbetreuung ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen - 
auch im Jahr 2011. Im gesamten MTK sind die Betreuungskinderzahlen der Angebote nach 
dem HSchG im Berichtszeitraum von 2779 auf 3129, also um 12,6%, gestiegen (Stand: 
09/2011). Zum einen Teil wird dieser Bedarf durch Horte und Schulkinderhäuser nach dem SGB 
VIII sichergestellt und zum anderen durch die Betreuungsangebote direkt an den Grundschulen 
nach dem Hessischen Schulgesetz.  
 
Der Main-Taunus-Kreis verwaltet seit dem Jahr 2011 die Betreuungsangebote an sechs Schulen in 
eigener Trägerschaft: 
 

Betreuungsfälle des MTK September 2011 

Schule 
7.00-7.30 

Uhr 
7.30-14.00 

Uhr 
7.30-15.00 

Uhr 
7.30-15.30 

Uhr 
7.30-16.00 

Uhr 
7.30-17.00 

Uhr 

Eddersheimer Schule 7 112 52  34 10 

Albert-Schweitzer-Schule 12 118 60  38 25 

Theodor-Heuss-Schule  88     

Drei-Linden-Schule  105 73  36 17 

Altenhainer Schule  47 17    

Liederbachschule  139  35   

gesamt 19 609 202 35 108 52 

 
 

   

 
 
Darüber hinaus werden an den 
nebenstehend aufgeführten Schulen 
Betreuungsplätze durch die Kommunen, 
teilweise auch in Zusammenarbeit mit 
Fördervereinen, Kirchengemeinden und 
Verbänden angeboten. 
 
Plätze in diesen Einrichtungen stehen in 
verschiedenen Betreuungsmodulen zur 
Verfügung und decken mindestens den  
Zeitraum von 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr, 
längstens von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
ab. 
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Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsangebote im MTK war bereits in der Betreuungs-
konzeption 2006 fest geschrieben worden. In der Fortschreibung der Konzeption 2009 wurde die-
ser Ansatz nochmals bekräftigt. Kontinuierlich wurden die sechs Angebote des MTK bedarfsge-
recht sowohl im Hinblick auf die Anzahl der zu betreuenden Kinder als auch auf die zeitliche Aus-
weitung (inkl. Mittagessen und Ferienbetreuung) ausgebaut. Die Betreuungskinderzahlen der An-
gebote in Trägerschaft des MTK stiegen im Berichtszeitraum von durchschnittlich 535 auf 609, 
also um 13,8%. Im Einzelnen gestalten sich die Angebote in Trägerschaft des MTK wie folgt: 
 
Das Angebot an der Eddersheimer Schule wurde bereits zum Schul-
jahr 2008/09 bis 16.00 Uhr (inkl. einem warmen Mittagessensangebot 
für die 16.00 Uhr-Kinder) ausgeweitet.  
Zum Schuljahr 2009/10 wurde die Schule in die Pädagogische 
Mittagsbetreuung des Landesprogramms "Ganztagsschule nach 
Maß" aufgenommen. Zum Schuljahr 2010/11 wurde das 
Betreuungsangebot zeitlich nochmals erweitert:  
 
Die Schulkinderbetreuung hat nun Öffnungszeiten von 7.00-17.00 Uhr. Der Neubau für den Ganz-
tagsbereich der Schule wurde im April 2011 fertig gestellt. Hierdurch konnte die Anzahl der aufzu-
nehmenden Kinder erhöht und allen Kindern ein warmes Mittagessen ermöglicht werden.  
Gemeinsam mit der Albert-Schweitzer-Schule wird eine Ferienbetreuung in mittlerweile sechs Wo-
chen jährlich angeboten. 

 
Das Angebot an der Albert-Schweitzer-Schule wurde zum Schul-
jahr 2009/10 bereits zeitlich erweitert. Die Schulkinderbetreuung 
hat nun Öffnungszeiten von 7.00-17.00 Uhr. Alle Kinder können 
das Angebot eines warmen Mittagessens wahrnehmen. Zum 
Schuljahr 2011/12 konnte die Platzzahl durch einen zusätzlichen 
Raum auf maximal 130 gesteigert werden.  
Gemeinsam mit der Eddersheimer Schule wird eine 
Ferienbetreuung in sechs Wochen jährlich angeboten. 

 
Das Platzangebot an der Theodor-Heuss-Schule kann aufgrund der mangelnden 
räumlichen Kapazitäten derzeitig nicht erhöht werden. Ein bedarfsgerechter Aus-
bau ist in Verbindung mit dem Bau der neuen Grundschule Bad Soden Süd vorge-
sehen. Nach Fertigstellung des geplanten Neubaus einer weiteren Grundschule in 
Bad Soden wird sich die Betreuungssituation grundlegend verbessern. 
 
 

Das Angebot an der Drei-Linden-Schule ist schon seit einigen Jahren bis 
15.00 Uhr (inkl. warmen Mittagessen) erweitert. Zum Schuljahr 2008/09 
wurde die die Schule in die Pädagogische Mittagsbetreuung des 
Landesprogramms "Ganztagsschule nach Maß" aufgenommen. Mit der 
Fertigstellung des Neubaus zum Schuljahr 2010/11 konnten die 
Betreuungsmodule bis 17.00 Uhr sowie die Gesamtaufnahmekapazität 

ausgeweitet werden. 
 
Das Angebot an der Altenhainer Schule ist schon seit einigen Jahren bis 
15.00 Uhr erweitert (inkl. warmen Mittagessen). Ein Bedarf zu einer weiteren 
zeitlichen Ausweitung konnte durch Elternumfragen nicht festgestellt werden. 
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Das Angebot an der Liederbachschule wurde zum Schuljahr 2009/10 bis 15.30 Uhr erweitert 
(inkl. warmen Mittagessen). Bedarf für eine weitere zeitliche Ausweitung besteht derzeit nicht, da 
der Hort die Betreuung bis 17.00 Uhr abdeckt.  
Seit den Herbstferien 2009 wird eine Ferienbetreuung in 6 
Ferienwochen jährlich angeboten.  
Zum Schuljahr 2011/12 wurde die Schule in das 
Ganztagsprogramm des Landes aufgenommen.  
Mit Fertigstellung des Neubaus zum Schuljahr 2012/13 
kann die maximale Platzzahl weiter angehoben werden 
und das Mittagessen kann auch für die Kinder, die die 
Betreuung bis 14.00 Uhr besuchen, zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
 

4.1.6 Qualifizierungskonzept des Main-Taunus-Kreises für Mitarbeiter/innen in 
Betreuungseinrichtungen an Grundschulen 
 
Bereits im Jahr 2010 hat der Main-Taunus-Kreis in Absprache mit den Standortkommunen damit 
begonnen, Qualifizierungsveranstaltungen für Betreuungskräfte anzubieten.  
Im Zuge des bedarfsorientierten Ausbaus haben sich die Arbeitsanforderungen im Bereich Schul-
kindbetreuung erheblich verändert. Während anfänglich 10-20 Kinder von 2-3 Betreuerinnen für 
ca. zwei Stunden täglich betreut wurden, bestehen die Teams mittlerweile aus bis zu 15 Mitarbei-
ter/innen, die bis zu 140 Kinder täglich bis 17.00 Uhr und in für 6 Wochen auch während der Ferien 
betreuen. Ursprünglich als geringfügig Beschäftigte eingestellt, haben mittlerweile fast alle Mitar-
beiter/innen Teilzeitverträge zwischen 10 und 20 Wochenstunden. 
 
Diese organisatorischen Umwandlungen führen auch große inhaltliche Veränderungen mit sich, 
denen der Main-Taunus-Kreis als Arbeitgeber begegnet: Da die meisten der Mitarbeiter/innen kei-
ne pädagogische Ausbildung haben, entwickelte der Kreis ein internes Fortbildungs- und Qualifi-
zierungskonzept. Damit soll nicht nur den wachsenden Herausforderungen im pädagogischen All-
tag Rechnung getragen werden, sondern auch der Wandel des Schulsystems, bei dem zuneh-
mend Grundschulen die Entwicklung zur Ganztagsschule anstreben, Berücksichtigung finden. 
In enger Zusammenarbeit mit der Fachschule für Sozialpädagogik in Hofheim sowie Refe-
rent/innen und Instituten der Umgebung, werden mehrmals im Jahr, orientiert an der Bedürfnislage 
der Mitarbeiter/innen, Fortbildungs- und Teamtage angeboten. Darüber hinaus finden regelmäßige, 
von den Fachberaterinnen moderierte, Fallbesprechungen für jedes einzelne Team statt. 
Dieses Angebot stößt auf viel positive Resonanz und die Betreuungskräfte gestalten die Umset-
zung mit großem Engagement und hoher Motivation. 
 
Inhaltliche Schwerpunkte des Qualifizierungskonzeptes waren im Jahr 2011:  
 

 Entwicklungspsychologie des Grundschulalters,  
 schwierige Situationen mit Kindern oder Eltern sowie  
 die Einführung neuer Methoden zur Fallbesprechung. 

 
Inzwischen haben alle 65 Mitarbeiter/innen des Kreises in der Betreuung an mindestens 4 
Veranstaltungen teilgenommen.  
Die Auswertung der Veranstaltungen belegt eine sehr hohe Zustimmung und bietet Hinweise für 
die gezielte Weiterentwicklung des Fortbildungsangebotes. 
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4.1.7 Arbeit mit Gruppen und in Projekten durch die Schulsozialarbeit 
 
Die Arbeit mit Gruppen ist ein wichtiges 
Standbein der Schulsozialarbeit an derzeit 19 
Schulen im Main-Taunus-Kreis. Sie stellt 
gleichzeitig die Verbindung von präventiven  und 
kompensatorischen Arbeitsformen dar.  
 
Eine besondere Form ist in diesem Rahmen die 
Arbeit in zeitlich begrenzten Projekten mit einem 
jeweils eigenen Auftrag.  
 
Aufgegriffen werden Themen, die für Jugendliche 
von Bedeutung sind, die der Entwicklung der 
eigenen Persönlichkeit, mit Problemen aus ihrem 
Lebensalltag aber auch mit der kreativen Ent-
wicklung von Lebensperspektiven zu tun haben.  
In solchen Projekten und Gruppen können 
Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in 
besonderer Weise wirksam werden. 
 
Die statistische Auswertung der Schulsozialarbeit dokumentiert für das Schuljahr 2010/11, dass 
insgesamt 275 Maßnahmen im Bereich Projekte und Gruppenangebote durchgeführt wurden, 
an denen über 6000 junge Menschen beteiligt waren. 
 
In einem Tagesworkshop der zurzeit etwa 30 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter 
wurde deutlich, dass Projekte unter maßgeblicher Mitwirkung der Schulsozialarbeit zahlreiche 
Themen vor allem in folgenden Bereichen abdecken: 

 Soziales Lernen (Klassenbildung, nicht verletzende Ärgermitteilung, Klassenratbildung, 
Orientierungstage und dergleichen) 

 Übergang Schule- Beruf (Berufeparcours, Fit for job, Workshop Zukunft, Umgangstraining 
und dergleichen) 

 Gewaltprävention (Streitschlichterausbildung, Anti- Mobbing- Projekt, Spaß im Netz- aber 
sicher usw.) 

 Erlebnis und Selbstwahrnehmung (Mobile Seilaufbauten, Erlebnistag, Kanutour, Ferienak-
tion) 

 Jungen und Mädchen (Selbstverteidigung, Selbstwahrnehmungstraining, Babybedenkzeit 
usw.) 

 Suchtprävention (Projekttag Alkohol, Sucht-Sehnsucht, Suchtparcours usw.) 
 Medienprojekte (Hörclub, Hörspiel- AG, Trommel- Workshop, Lesefest usw.) 

 
Solche Projekte werden nicht „am grünen Tisch“ geplant, sondern greifen Problemlagen und Wün-
sche auf. Sie binden in der Regel andere Kooperationspartner innerhalb und außerhalb der Schule 
ein, und tragen somit zur Kooperationskultur sowie zur Öffnung der Schulen bei. 
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4.2 Jugendhilfe und Kindertagesbetreuung 

4.2.1 Entwicklung des Angebotes der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen 
 
Im Main-Taunus-Kreis standen zum 31.12.2011 in 155 Kindertageseinrichtungen mit Betriebser-
laubnis insgesamt 11.524 Plätze zur Betreuung von Kindern zur Verfügung. Das sind 1.798 Plätze 
oder rund 15% mehr als im Jahr 2005. Das Angebot richtet sich an Kinder unter drei Jahren, an 
Kinder im Kindergartenalter und an Schulkinder, die in Kinderhorten betreut werden.  
Die Einrichtungen befinden sich in Trägerschaft der Städte und Gemeinden, der evangelischen 
oder katholischen Kirchengemeinden oder werden von anderen freien Trägern betrieben. Zuneh-
mend werden Kindertageseinrichtungen von gemeinnützigen, betrieblichen und gewerblichen Trä-
gern und privaten Initiativen mit sehr unterschiedlichen Interessen, fachlichen und finanziellen 
Ressourcen und pädagogischem Hintergrund eröffnet. Alle diese Träger und Einrichtungen haben 
Anspruch auf fachliche Beratung und Begleitung. 
 
Die Anforderungen (früh)kindlicher Bildung und Erziehung entwickeln sich unter den sich verän-
dernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen konsequent weiter. 

 

Wie kann die individuelle Förderung aller Kinder in 

ungen ergeben sich in der Ar-

t zu bedenken, wenn Einrichtungen sich für 

uf Kinder aus ver-

Dabei sind eine Vielzahl von Fragen zu beantworten, wie z.B.: 

 
den unterschiedlichsten Lebenslagen im Einrich-
tungsalltag gelingen? 

 Welchen Herausforder
beit mit Kindern mit besonderem Entwicklungsbe-
darf? 

 Was is
Kinder unter drei Jahren öffnen? 

 Wie kann der individuelle Blick a
schiedenen Herkunftsländern, auf Kinder mit und oh-
ne Behinderung gelingen? 

Umfassende gesetzliche Änderungen, Projekte des Landes, verschiedene Förderprogramme und 
der Mangel an pädagogischen Fachkräften gerade im Bereich der Kindertagesbetreuung lösen für 
die Träger und Einrichtungen erheblichen Handlungs- und Beratungsbedarf aus.  
 
Bedeutsame aktuelle Themen in der Fachberatung sind insbesondere die 

 konzeptionelle, personelle, räumliche und pädagogische Anforderungen der Betreuung, 
Förderung und Bildung von Kindern in den unterschiedlichen Altersgruppen 

 Ressourcen zur personellen und finanziellen Sicherung eines bedarfsgerechten, fachlich 
qualifizierten Angebotes 

 Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeptionen im Kontext fachlicher und politischer 
Anforderungen an (früh)kindliche Bildung und Erziehung 

 individuelle Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf 

 Unterstützung des Theorie-Praxis-Austauschs zwischen den Fachschulen für Sozialpäda-
gogik und den Kindertageseinrichtungen im Landkreis 

 Entwicklung von Kinderbetreuungseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren 

Der Main-Taunus-Kreis bietet hier umfassende fachlich qualifizierte Beratung für Träger, 
Einrichtungsleitungen, Personal und Eltern an. Dieses Angebot wurde im Jahr 2011 ausgebaut 
und insbesondere für die Einrichtungen ohne eigene pädagogische Fachberatung erweitert. 
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4.2.2 Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren – Investitions-
 programm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 
 
Seit dem Jahr 2008 fördert der Bund die Schaffung neuer Betreuungsplätze für Kinder unter drei 
Jahren in Kinderbetreuungseinrichtungen und in der Kindertagespflege mit dem Investitionspro-
gramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013“. Damit ist das Ziel verbunden, bis Ende 2013 
ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen für durchschnittlich 35 % der unter Dreijähri-
gen zu schaffen.  
Zur Sicherung des erwarteten Bedarfes hat der Kreistag darüber hinaus beschlossen, bis 
Ende 2013 eine Quote von 39% zu erreichen. Zur Realisierung dieses Zieles wird die Neuschaf-
fung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege mit Bundesmitteln geför-
dert. Ab dem 01.08.2013 wird es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder 
ab Vollendung des ersten Lebensjahres geben. Bis dahin muss das Angebot an Plätzen für Kinder 
unter drei Jahren bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. Der tatsächliche Bedarf an Plätzen wird 
auch danach weiter steigen. 
 

Dem Main-Taunus-Kreis werden vom Bund über das Land Hessen 
Fördermittel zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln sollen die 
Ausbaumaßnahmen der öffentlichen und freien Träger der Ju-
gendhilfe und der Tagespflege gefördert werden. Um sicherzustellen, 
dass die Fördermittel auch genutzt werden, werden die Kommunen, 
die freien Träger und die Tagespflegepersonen umfassend zu dem 
Förderprogramm und den Richtlinien informiert. 
 

Städte, Gemeinden und Träger der freien Jugendhilfe werden beim Ausbau und der Förderung mit 
den Mitteln des Bundes über den gesamten Planungsprozess hinweg intensiv vom Sachgebiet 
„Tagesbetreuung für Kinder“ des Kreises unterstützt und beraten. Diese Beratung beginnt oft 
schon weit bevor konkrete Pläne vorliegen und begleitet die Träger bis zur Betriebserlaubnis und 
Eröffnung der Angebote. Auch im laufenden Betrieb steht die Beratung weiter zur Verfügung.  
 
Von 2008 bis 2011 konnten so insgesamt Bundesmittel in Höhe von 9.170.788,- € zur Schaf-
fung neuer Plätze bewilligt werden. Mit diesen Maßnahmen wurden für Kinder unter drei Jahren 
809 neue Plätze in Kindertageseinrichtungen und 146 neue Plätze in Kindertagespflege geschaf-
fen. Zum 31.12.2011 betrug die Versorgungsquote im MTK 30% und lag damit über dem hes-
sen- und bundesweiten Durchschnitt. 
 
Damit sind Kreis und Kommunen auf dem Weg zu einem bedarfsgerechten Angebot an Betreu-
ungsplätzen gemeinsam mit allen Beteiligten schon ein weites Stück gegangen – am Ziel sind wir 
aber noch nicht. Die Verpflichtung zum weiteren Ausbau bleibt für alle Beteiligten bestehen. Der 
Main-Taunus-Kreis wird dies weiterhin in der bisherigen Form unterstützen und begleiten. 
 

4.2.3 Qualifizierung und Vernetzung in der Kindertagespflege  
 
Die Kindertagespflege ist ein wichtiger Baustein in der Angebotspalette der Kindertagesbetreuung, 
insbesondere für Kinder unter drei Jahren. Zum 31.12.2011 standen im Main-Taunus-Kreis 650 
Plätze für Kinder unter drei Jahren in Kindertagespflege zur Verfügung – dies ist landes- 
und bundesweit ein Spitzenwert. 
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Neben der Schaffung von Plätzen ist die Sicherung und weitere Entwicklung der Qualität der 
Kindertagespflege eine der zentralen Aufgaben des Amtes für Jugend und Schulen. Vor jeder Be-
werbung klären die Fachkräfte des Sachgebiets „Tagesbetreuung für Kinder“ mit den Interessier-
ten in verschiedenen Gesprächen intensiv die Motivation, die Eignung und die Rahmenbedingun-
gen. Nur wenn die Voraussetzungen für eine Tätigkeit in der Kindertagespflege erfüllt sind, kann 
die gut einjährige Qualifizierung für die Kindertagespflege beginnen. 
 
Die Grundqualifizierung mit 180 Unterrichtseinheiten basiert auf dem Kurscurriculum des deut-
schen Jugendinstitutes und ergänzt dieses hessenweit einmalig um weitere 20 Stunden zur 
Praxisreflektion. Angeboten wird diese Qualifizierung in enger Kooperation von der katholischen 
und der evangelischen Familienbildung im Main-Taunus-Kreis. Ein erster Einstieg in die Kinderta-
gespflege ist im Laufe des Kurses möglich, so dass die ersten praktischen Erfahrungen und kon-
kreten Fragen direkt im Kurs eingebracht und aufgegriffen werden können. Dies beschreiben die 
Teilnehmerinnen als Gewinn und besondere Qualität. Im Jahr 2011 haben 27 neue Tagespflege-
personen diese Qualifizierung mit einem schriftlichen Leistungsnachweis und einem Kolloquiums-
gespräch erfolgreich beendet. 
 
Für bereits aktive und nicht so umfassend qualifizierte Tagespflegepersonen bietet der Main-
Taunus-Kreis praxisbegleitende Aufbauqualifizierungen mit 135 Unterrichtsstunden an. Dieses 
Angebot wurde im Bericht des letzten Jahresdargestellt. Diese Aufbauqualifizierung haben 26 be-
reits aktive, erfahrene Tagespflegepersonen im Jahr 2011 erfolgreich beendet.  
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Grund- oder der Aufbauqualifizierung haben die Absolventin-
nen die Möglichkeit, beim Bundesverband für Kindertagespflege e.V. ein Bundeszertifikat für die 
Kindertagespflege zu beantragen. 
 
Für alle Tagespflegepersonen im Main-Taunus-Kreis werden vor Ort in Zusammenarbeit mit den 
Städten und Gemeinden regelmäßige Vernetzungstreffen mit den Fachkräften des Amtes für 
Jugend und Schulen angeboten. Diese Treffen bieten Raum zum Dialog, für Informationen und 
den gegenseitigen fachlichen Austausch. Die Tagespflegepersonen kommen dabei auch mit ande-
ren Tagespflegepersonen in Kontakt und können dies für die Vernetzung untereinander nutzen. 
Im Juni 2011 hat der MTK gemeinsam mit den Tagespflegepersonen ein kreisweites Vernetzungs-
treffen im Landratsamt organisiert. Dabei haben die Tagespflegepersonen selbst aus ihrer Praxis 
berichtet und ihre Netzwerke und Kooperationen vor über 80 Teilnehmerinnen vorgestellt. Diese 
Veranstaltung hat deutlich gemacht, welche vielfältigen Formen der gemeinsamen Kooperation 
möglich sind oder bereits in der Praxis gelebt werden und gab Anregungen für weitere Entwicklun-
gen. 
 
Mit einem Fachtag zum „Berufsbild Kindertagespflege“ im Jahr 2012 gemeinsam mit dem 
Hessischen Sozialministerium, der Karl-Kübel-Stiftung und dem Hessischen Kindertagespflegebü-
ro setzt der Kreis den Weg der Vernetzung, Kooperation und Professionalisierung fort. 
 
Gefördert wird die Vermittlung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen im Main-
Taunus-Kreis bis zum Jahr 2012 über das Aktionsprogramm Kindertagespflege vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem Europäischen Sozialfonds 
der Europäischen Union. 
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4.3 Jugendhilfe / Sozialer Dienst und Kinderschutz 

4.3.1 Entwicklung der Projekte aus den Vorjahren 
 
Im Sinne kontinuierlicher Jugendhilfeplanung und Qualitätsentwicklung wurden im Sozialen Dienst 
verschiedene Projekte aus den Vorjahren weitergeführt:  
 
 
„Kinderschutzfachkraft“ gemäß § 8 a SGB VIII 
 
Im Zuge des 2005 neu eingeführten „Kinderschutz-Paragrafen“ wurde vom Amt für Jugend und 
Schulen in der Erziehungsberatungsstelle des Kreises eine 50% Stelle für die „Kinderschutzfach-
kraft“ gemäß § 8 a SGB VIII eingerichtet. Von dort erhalten Mitarbeiter/innen aus Kitas, Schulsozi-
alarbeit und Jugendpflegen qualifizierte Fachberatung bei vermuteten Kindeswohlgefährdungen 
(siehe ausführliche Darstellung im Jahresbericht 2009).  
Im Jahr 2011 wurden durch dieses Angebot die Fachkräfte verschiedener Einrichtungen in ihrem 
professionellen Handeln zum Schutz der Kinder in 32 Fällen unterstützt (2010: 33 Fachberatungs-
fälle).  
 
 
Haushalts-Organisations-Training „HOT“ 
 
Auch das als Projekt im Jahr 2007 begonnene, Haushalts-Organisations-Training „HOT“ hat sich 
wieder als passgenaue Hilfe für Familien bewährt – insbesondere bei der Problemlage „Vermül-
lung“.  
Im Jahr 2011 konnten mit dieser Leistung, für die speziell geschulte Fachkräfte des Caritas-
Verbandes durch den Allgemeinen Sozialen Dienst eingesetzt werden, bei vier Familien erforderli-
che Veränderungen bewirkt werden. Diese Hilfe kann jedoch nur dann zur Sicherung des Kindes-
wohles beitragen, wenn auch gleichzeitig verantwortliches Handeln der Eltern gegenüber ihren 
Kindern entwickelt werden kann.  
 
 
Optimierung der Wirkungen bei den Hilfen zur Erziehung 
 
Die Ergebnisse der Evaluation der Sozialpädagogischen Familienhilfen Ende 2010 / Anfang 2011 
führten im Berichtsjahr zur Entwicklung neuer Standards für diese Hilfeform (einige Ergebnisse der 
Evaluation waren bereits im Jahresbericht 2010 dargestellt worden). 
Die von Controlling und Qualitätsmanagement gemeinsam mit den Fach- und Leitungskräften des 
Sozialen Dienstes entwickelten Neuerungen werden mit folgenden Zielen umgesetzt: 

 Mehr, schnellere und nachhaltigere Wirkungen für die Familien (Stichworte: „Krise als 
Chance“ und „Krisenintervention rasant“ statt „step by step“). 

 Kürzere Laufzeiten, weniger Chronifizierung oder „Dauerfälle“ und in der Folge weniger 
Wiederholungsfälle oder „Jugendhilfe-Karrieren“. 

Als Mittel dazu werden u.a. die Intensität und die Anforderungen an die Qualifizierung der Fach-
kräfte bei den freien Trägern erhöht, sowie die fachliche Steuerung durch die Mitarbeiter/innen des 
Sozialen Dienstes weiter gestärkt. Gleichzeitig werden die Laufzeiten klarer begrenzt, eine gezielte 
Abschluss-Phase mit Rückfall-Prophylaxe und ein Evaluations-Gespräch mit den Familien 6 Mona-
te nach Hilfeende eingeführt. 
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Eine für alle Träger einheitliche und realistische Berechnung der Einsatzzeiten der Fachkräfte in 
den Familien sorgt zusätzlich für mehr Transparenz und weniger Verwaltungsaufwand. 
 
Nach Abstimmung mit den freien Trägern, die diese Hilfeleistungen im Auftrag des Main-Taunus-
Kreises mit den Familien durchführen, werden im Sommer 2012 auf dieser Basis neue Vereinba-
rungen für alle Neu-Fälle abgeschlossen.  
 
 
Familienräte  
 
Die Familienräte wurden auch im Jahr 2011 weiter durchgeführt.  
Informationen, in welchen Situationen und mit welchen Zielen Familienräte als Hilfen eingesetzt 
werden, finden Sie unter 4.3.4. 
 
 

4.3.2 Kindeswohlgefährdungen und Inobhutnahmen 
 
Im Jahr 2011 waren die Fallzahlen bei Kindeswohlgefährdungen und Inobhutnahmen leicht rück-
läufig gewesen - nachdem sie 2010 erneut angestiegen waren.  
In den letzten Jahresberichten hatten wir jedoch bereits darauf hin gewiesen, dass die Zahl der 
Gefährdungsmeldungen von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist und daher nur aus Fall-
zahl-Entwicklungen mehrerer Jahre Trends zu ersehen sind. 
 
Die unten stehende Tabelle weist von 2005 bis 2008 einen massiven Anstieg der Gefährdungs-
meldungen auf. Diesem Anstieg folgten bis 2011 leichte Schwankungen nach oben oder unten. 
Generell bleiben die Fallzahlen in diesem - für die Kinder und ihre Familien extrem belastenden - 
Bereich jedoch auf sehr hohem Niveau: 
 
Mit 163 Kindeswohlgefährdungsmeldungen und 44 Inobhutnahmen liegen die Fallzahlen in 
beiden Bereichen immer noch um 63 %, bzw. 140 % höher als im Jahr 2005 - dem Jahr, in 
dem der „Kinderschutz- Paragraf“ § 8a neu in das SGB VIII aufgenommen wurde. 
 

Jahr 
Anzahl 

Verdachts- 
meldungen 

%-Anteil bestätigte 
Verdachtsmeldungen
bzw. Hilfen erforderlich 

Anzahl 
Inobhutnahmen / 

Vorl. Schutzmaßnahmen

2005 100 70 % 18 

2006 122 84 % 30 

2007 140 94 % 52 

2008 184 89 % 61 

2009 164 87 % 39 

2010 181 86 % 47 

2011 163 88 % 44 
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Der Anteil der bestätigten Verdachtsmeldungen, bzw. der Fälle, in denen Hilfen für die Kinder und 
ihre Familien erforderlich sind, ist wie in den Vorjahren mit 88 % relativ hoch. Bei den restlichen 12 
% handelt es sich nicht etwa um „Verleumdungen“ (die in Einzelfällen aber auch nicht auszu-
schließen sind), sondern zumeist um Verunsicherungen oder Fehleinschätzungen der z.T. auch 
anonymen Melder in Bezug auf das Wohlergehen eines Kindes.  
Bekräftigt wird damit wieder die Haltung des Amtes für Jugend und Schulen:  
Jeder Gefährdungsmeldung wird umgehend, gewissenhaft und mit hohen Qualitätsstan-
dards nachgegangen - was auch mit viel Verantwortung, fachlicher Kompetenz und großem 
Engagement sowie starken Belastungen der Mitarbeiter/innen des Sozialen Dienstes ver-
bunden ist. 
 
 

4.3.3 Betreuung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen –
 eine Pflichtaufgabe und …Jugendhilfe wirkt! 

 
Der MTK war im Jahr 2011 für 35 junge Menschen im Alter von 10-20 Jahren verantwortlich, 
die ohne ihre Eltern als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) nach Deutschland gekom-
men sind. Ihre Herkunftsländer sind Äthiopien/Eritrea, Afghanistan, Somalia, Pakistan, Uganda, 
Indien, Irak und Tschetschenien. 
 
Ihre Kindheit war bestimmt von Gewalt, Krieg und Unterdrückung. Gewalterlebnisse – auch auf 
dem Fluchtweg - durch Inhaftierung, Misshandlungen oder Vergewaltigung wirken nach.  
Das Wissen um die Entbehrungen, die ihre Familien leisten, um ihnen die Flucht zu ermöglichen 
oder aber letzte Überlebende ihrer Familien zu sein, sind nicht selten zusätzliche psychische Be-
lastungen für die jungen Flüchtlinge. 
 

 
 
Wenn sie in Frankfurt oder in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen 
ankommen, werden die Minderjährigen zunächst von den dortigen Jugendämtern in spezialisierten 
Betreuungseinrichtungen in Obhut genommen. Nachdem im Rahmen des Clearingverfahrens der 
biografische Hintergrund und Hilfebedarf der Jugendlichen geklärt ist, werden sie unter Berück-
sichtigung eines Landesschlüssels auf die hessischen Kommunen / Landkreise verteilt. 
 
Das Jugendamt ist verpflichtet, die jungen Flüchtlinge aufzunehmen und nach fachlichen 
Standards zu betreuen. Durch eine intensive pädagogische Unterstützung werden sie dazu befä-
higt, ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben zu führen. Die minderjährigen Men-
schen erlernen die deutsche Sprache und erwerben einen Schulabschluss. Die Mehrzahl der be-
treuten Flüchtlinge besucht eine Haupt- oder Realschule, einzelne schaffen es bis zum Studium. 
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Mit der Betreuung durch die Fachkräfte werden sie auf ein eigenständiges Erwachsenenleben vor-
bereitet und so stabilisiert, dass sie durch berufliche Qualifizierung ihren Lebensunterhalt selbst 
sichern können - mittels Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Danach leben sie in der 
Regel ohne Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen. 
 
Im Jahr 2011 befanden sich junge 13 Flüchtlinge in einer Berufsausbildung. Dabei haben sie 
Berufe aus vielfältigen Bereichen gewählt, z.B. Elektrotechnik, medizinisch-pflegerischer Bereich, 
Metallbau, Schneider, Einzelhandel, Fototechnik und Gastronomiegewerbe.  
 
Trotz ihrer schweren Verlust- und Gewalterlebnisse bringen die meisten minderjährigen Flüchtlinge 
die Fähigkeit mit, sich klare Ziele zu setzen und ihre Chancen zu nutzen. So z.B. Y. aus Äthiopien, 
der im Alter von 9 Jahren nach Deutschland kam und im Juli 2011 seine Ausbildung zum Einzel-
handelskaufmann bei einem großen Lebensmittelmarkt erfolgreich abgeschlossen hat. Er sagt: 
„Ich musste damals mein Leben retten, bin hierher gekommen und wusste nicht, was mich erwar-
tet. Ich werde jetzt das Beste daraus machen.“ 
 
In den Jahren 2010 und 2011 haben insgesamt 6 Heranwachsende erfolgreich ihre Be-
rufsausbildung zur Altenpflegerin und zum Einzelhandelskaufmann abgeschlossen. Eine 
junge Frau aus Uganda hat im Herbst 2011 ihr Studium als Medizinisch-Technische Ange-
stellte begonnen und vorher die Fachhochschulreife erworben.  
 
Die Sorge, auch nach mehreren Jahren Aufenthalt 
mit sozialen und schulischen Integrationsleistungen 
noch nicht hier Fuß fassen zu dürfen, verlangt den 
Jugendlichen und jungen Volljährigen immer wieder 
Kraft und Ausdauer ab, sich zu motivieren. Damit 
diese Situation nicht zu Rückschritten führt, ist eine 
gezielte fachliche Begleitung notwendig.  
Wie hilfreich diese Unterstützung erlebt wird, drückt 
U. aus Pakistan mit folgenden Worten aus:  
„Die Jugendhilfe war eine Tür in meinem Leben; ich 
habe seitdem viel gelernt. Ohne Jugendhilfe bin ich 
nur ein halber Mensch.“ 
 
Die traumatisierenden Gewalterfahrungen, aber auch die Erfolgsgeschichten, die diese jungen 
Menschen zu Stande bringen, zeigen, dass es sich lohnt, ihnen im Rahmen der Jugendhilfe 
eine Chance zu geben, in Deutschland Fuß zu fassen.  
 
Da die Einreisen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in den letzten Jahren bundes- und 
hessenweit gestiegen sind, hat sich die Aufnahmeverpflichtung des MTK – wie für alle hessischen 
Gebietskörperschaften – erhöht.  
 
Im Berichtsjahr wurden 6 Jugendliche neu vom Kreis aufgenommen. Im 1. Halbjahr 2012 
steht die weitere Aufnahme von 16 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen an. Um diese 
gesetzliche Pflichtaufgabe des Main-Taunus-Kreises durch eine stationäre Einrichtung für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge und für junge Menschen aus dem Kreisgebiet zu erfüllen, führte 
das  Amt für Jugend und  Schulen seit 2011 Gespräche mit verschiedenen Jugendhilfeträgern. Mit 
Erfolg: Am 01.09.2012 wird diese neue Einrichtung unter dem Namen „Villa Anna“ zur Auf-
nahme minderjähriger Flüchtlinge und anderer Jugendlicher mit Hilfebedarf bereit stehen. 
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 4.3.4 Familien sind gute Architekten ihrer eigenen Lebensplanung 
 
Im Jahr 2005 wurden als Projekte die ersten Familienräte vom Amt für Jugend und Schulen durch-
geführt und seit 2007 gehört diese sozialpädagogische Methode und Haltung zum festen Reper-
toire der Hilfeleistungen für die Familien im Main-Taunus-Kreis. Die seither regelhaft von Koordina-
tionskräften des Sozialen Dienstes durchgeführten Maßnahmen dienen der stärkeren Beteiligung 
der Familien und der Erhöhung der Akzeptanz der Jugendhilfeleistungen durch die Familienmit-
glieder.  
 
Familienräte, d.h. kurz gefasst:  
Von den Fachkräften des Jugendamtes initiierte und mit den Beteiligten vorbereitete Zusammen-
künfte möglichst vieler Familienmitglieder. Die Familien suchen dabei eigenständig nach Lösungen 
ihrer Probleme. Die Vorbereitung und Begleitung durch die Koordinationskräfte hilft, brachliegende 
familiäre Ressourcen zu mobilisieren. 
Am Ende stehen immer konkrete Vereinbarungen zwischen allen Beteiligten.  
 

Familien kennen sich selbst mit all 
ihren Schwächen und ihren Stärken 
am besten und wissen ganz genau, 
was für ihre Kinder wichtig und 
notwendig ist. Aber gleichzeitig be-
finden sich Familien, die sich an 
das Jugendamt wenden, in einer 
besonderen Lebenskrise. Sie fühlen 
sich nicht mehr in der Lage, ihre 
Probleme alleine zu bewältigen. 
Diese Eltern haben nicht mehr das 
Vertrauen in sich selbst und fühlen 
sich mit der Kindererziehung und 
ihrer Verantwortung überfordert. Sie 
sehen selbst keine andere Lösung 
mehr, als sich hilfesuchend an das 
Jugendamt zu wenden. Und das ist 
gut so! 

 
Es geht darum, diese Eltern in ihrer elterlichen Verantwortung zu stärken, denn sie sind der Dreh- 
und Angelpunkt im Leben ihres Kindes, und nicht etwa das Jugendamt.  
Die Fachkräfte wollen, dass die Zusammenarbeit von Familien und Jugendamt professionell und 
nachhaltig wirkt, damit Kinder auch in Zukunft sicher, gut versorgt und möglichst weiter zusammen 
mit ihren Familien leben können.  
 
Die sozialarbeiterischen Koordinationskräfte führen Familienräte durch, wenn unklare Per-
spektiven zum Wohl des Kindes bestehen.  
 
Beispiele:  

 Kann ein Kind noch zuhause bleiben oder ist es besser in einer Pflegefamilie aufgehoben?  
 Ist eine Rückkehr aus dem Jugendheim schon machbar oder benötigen die Eltern dazu 

weitere Unterstützung? 
 Sollte hier eine Sozialpädagogische Familienhilfe eingesetzt werden?  
 Wie können die Eltern davon überzeugt werden?  
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Die Sozialarbeiterinnen führen Familienräte fast noch lieber durch, wenn langjährige Perspektiven 
von noch kleinen Kindern zu regeln sind: Welche Möglichkeiten gibt es innerhalb des Familiensys-
tems, die Besuchskontakte nach der Trennung der Eltern für die nächsten Lebensjahre der Kinder 
gut zu gestalten? Ist es wahrscheinlich, dass eine psychisch erkrankte Mutter sich ausreichend 
alleine um das Kind kümmern kann oder welche Familienmitglieder werden mit "ins Boot geholt"?  
 
 
Zur Veranschaulichung einige Beispiele: 

Zur Klärung der Perspektive einer 14-Jährigen, die in ihrer Not ein Wochenende im Über-
gangswohnheim verbracht hatte und nicht nach Hause zurückkehren wollte, wurde ein Familien-
rat koordiniert. Es fanden sich Familie, Verwandte, Nachbarin, Lehrerin und Freundinnen zusam-
men und besprachen die Situation ausführlich. Im Vorfeld zeigten sich große Spannungen inner-
halb der Familie. Der Familienrat erarbeitete einen differenzierten Plan mit klaren Absprachen und 
Vereinbarungen. Eine Atmosphäre des Neuanfangs herrscht nun, und hoch motiviert gehen sie 
seitdem ihre Probleme gemeinsam an.  
 
Eine 20-jährige alleinerziehende Mutter konnte das Kindeswohl ihrer 3-jährigen Tochter 
nicht ausreichend sicherstellen. Ihre Mutter übernahm das Mädchen oft und stellte dessen Ver-
sorgung und Wohlergehen sicher. Geregelt war jedoch nichts. Die junge Mutter wurde schließlich 
wegen Mietschulden obdachlos, und spätestens jetzt hätte das Jugendamt das Kind stationär un-
terbringen müssen. Im Familienrat, den diese Familie auf Initiative des Amtes durchführte, kam es 
schließlich zu einer Lösung. Das Mädchen lebt seitdem klar geregelt und von ihrer Mutter mitge-
tragen, bei ihren Großeltern. Die Mutter hält dabei viel Kontakt zu ihr. 
 
Oder die 16-Jährige, die psychisch schwer erkrankte und damit eigentlich nur um Hilfe rief. 
Im Familienrat ließen die zahlreichen Verwandten und Freunden der Familie erkennen, worin sie 
das Mädchen künftig unterstützen können. Ohne Familienrat kam diese ihre Botschaft bzw. Be-
dürftigkeit vorher nicht an.  
 
Die Koordinationskräfte machen mittels Familienrat immer wieder die Erfahrung, dass die Famili-
enmitglieder selbst auch nur das Beste für ihr Kind, ihre Nichte, ihren Enkel etc. wollen. Wenn alle 
Familienmitglieder und ihr soziales Umfeld selbst gemeinsam ihre Entscheidungen, z.B. zum 
Verbleib oder zur Förderung oder zur Unterstützung treffen, erhalten wir sehr differenzierte, gut 
durchdachte Pläne, die sich genau der Realität anpassen und die dadurch ganz elementar für das 
Wohlergehen der Kinder sind.  
Und genau dazu werden die Familien mit dem Verfahren der Familienräte ermuntert. 
 
Eltern kommen dadurch wieder in ihre elterliche Verantwortung zurück, die Ressourcen der Ver-
wandten werden gesehen und genutzt. Die vereinbarten Absprachen werden eingehalten, da sie 
gemeinsam getroffen wurden.  
 
Der Familienrat im MTK steht für: 

 Stärkung der familiären Verantwortlichkeit 

 Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten 

 positiv erlebte Wertschätzung 

 Akzeptanz, Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit von Lösungen 

Die nächsten Familienräte sind bereits in Planung.  
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4.3.5 Pflegefamilien im MTK – Eine wichtige Hilfeform für Kinder in Not 
 
In welchen Situationen kommen Kinder in Pflegefamilien? 
 
Manche Kinder können vorübergehend oder auch dauerhaft nicht bei ihren Eltern leben. Gründe 
hierfür sind z.B. Überforderung der Eltern, ständige Auseinandersetzungen in der Familie, psychi-
sche oder physische Erkrankung, Suchtproblematik, manchmal auch Obdachlosigkeit oder Inhaf-
tierung. 
 
Die Eltern können in solchen Fällen die Unterstützung des Jugendamtes in Anspruch nehmen und 
einen Antrag auf Hilfe zur Erziehung stellen. Gemeinsam mit den Eltern wird nach Lösungen ge-
sucht, die in erster Linie das Kindeswohl sichern sollen und in zweiter Linie darauf hinzielen, die 
Eltern bei der Betreuung und Versorgung des Kindes im eigenen Haushalt zu unterstützen. 
 
Ist eine Betreuung des Kindes in seiner Familie nicht möglich, sucht das Jugendamt eine Unter-
bringung in einer Vollzeit-Pflegefamilie oder einer Einrichtung – je nach der speziellen Situation 
und den Erfordernissen für die betroffenen Kinder oder Jugendlichen.  
Die Vollzeitpflege ist auf längere Zeit angelegt, häufig für mehrere Jahre, oft bis zur Volljährigkeit 
des Pflegekindes oder auch darüber hinaus bis zum Abschluss einer Berufsausbildung. 
Für einige Kinder ist auch eine Pflegeunterbringung bei Verwandten, die Verwandtenpflege eine 
geeignete Hilfe. 
 

Die Eltern sind an der Ausgestaltung der 
Erziehungshilfe beteiligt, d.h., sie werden 
in die Auswahl einer geeigneten Pflegefa-
milie oder einer Einrichtung und in die Re-
gelungen für die Kontaktpflege mit ihrem 
Kind einbezogen. Wenn keine Einigung 
über die geeignete Hilfe hergestellt werden 
kann oder Eltern keine Hilfe für ihre Kinder 
annehmen wollen und eine Gefährdung 
des Kindeswohls vermutet wird oder vor-
liegt, kann das Jugendamt das Familienge-
richt anrufen. Ausschließlich das Gericht 
kann eine Unterbringung gegen den Willen 
der Eltern anordnen. 

Welche Voraussetzungen müssen Pflegeeltern 
für die Aufnahme eines Pflegekindes erfüllen? 
 
Pflegeeltern sollten: 
 

- körperlich und seelisch gesund und be-
lastbar sein 

 
- dem natürlichen Altersabstand zwischen 

Eltern und Kindern entsprechen 
 

- zumindest bei einer dauerhaften Unter-
bringung genügend Zeit zum Bindungs-
aufbau und zur Betreuung des Kindes ha-
ben 

 
- nicht zwangsläufig verheiratet sein 
 
- materiell so abgesichert sein, dass sie 

nicht auf das Pflegegeld zur Deckung des 
eigenen Lebensunterhaltes angewiesen 
sind 

 
- bereit sein, sich offen mit der Herkunftsfa-

milie auseinanderzusetzen 
 

- mit dem Jugendamt zusammenarbeiten 
 

 
In ganz akuten Gefährdungssituationen 
muss das Jugendamt die betroffenen Kin-
der / Jugendlichen in Obhut nehmen und 
für einen begrenzten Zeitraum unterbrin-
gen. Insbesondere für Kleinkinder hält das 
Amt für Jugend und Schulen 5 hierfür be-
sonders geschulte Bereitschafts-
Pflegefamilien vor. Während der Zeit die-
ser Unterbringungen werden die Hinter-
gründe der familiären Krisensituation und 
die Perspektiven für das Kind geklärt, z. T. 
auch in familiengerichtlichen Verfahren. 
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Wie viele Pflegekinder und Pflegefamilien gibt es im MTK? 
 
Im Berichtsjahr lebten 104 Kinder und Jugendliche in 87 Pflegefamilien (Vollzeit- und Verwand-
tenpflege). Neun Kinder davon waren 2011 neu in Pflegefamilien untergebracht worden. 
Hinzu kamen 14 Kinder unter 12 Jahren, die aufgrund ganz akuter Not- oder Gefährdungssituatio-
nen zeitlich begrenzt bei einer der fünf Bereitschafts-Pflegefamilien untergebracht waren. 
 
 
Wie wird für Pflegefamilien geworben? 
 
In der regionalen Presse wird kontinuierlich mit Berichten über die Arbeit der Pflegeeltern und des 
Pflegekinderdienstes im Main-Taunus-Kreis berichtet. Fachkräfte des Amtes für Jugend und Schu-
len wurden auch in Radio- und Fernsehsendungen über die Pflegekinderhilfe im MTK interviewt. 
Regelmäßig wird Informationsmaterial - Info-Flyer und Broschüren - an die Kommunen und Kir-
chengemeinden, Kindertagestätten, Schulelternbeiräte sowie Kinderärzte etc. versandt. 
Für Interessierte werden jährlich zwei Informationsveranstaltungen in der VHS durchgeführt. 
 
Erstmals wurden im Jahr 2011 die Zielgruppen mittels Kinospots in einem großen Kino-Center 
angesprochen, der von Mitarbeiter/innen des Amtes in Zusammenarbeit mit einer Agentur entwi-
ckelt worden war. 
Und – selbstverständlich – wird auch auf der Homepage des Kreises für Pflegeeltern geworben, 
bzw. aktuelles Informationsmaterial zur Vollzeit- und Bereitschafts-Pflege veröffentlicht. 
 
 
Wie werden Pflegefamilien ausgewählt und geschult? 
 
Auswahl und Schulung verfolgen im MTK drei Ziele: 

 Die Bewerber/innen sollen für sich klären kön-
nen, ob die Aufgaben und die Lebenssituation 
für sie passen. 

 Die Fachkräfte des Pflegekinderdienstes sollen 
eine fachliche Einschätzung bekommen, ob und 
für welche Kinder die Pflegebewerber geeignet 
sind. 

 Die Bewerber/innen sollen gut auf das Leben 
als Pflegefamilie vorbereitet werden. 

 
 
Am Anfang der Auswahl und Schulung steht ein telefonisches Informationsgespräch mit dem 
Pflegekinderdienst (PKD). Danach erhalten die Bewerber die Pflegeelternbroschüre des Kreises 
und einen Fragebogen, nach dessen Rücklauf und Auswertung Hausbesuche erfolgen.  
Dabei geht es nicht darum – wie es eine Bewerberin einmal ausdrückte, „zu sehen, ob die Wäsche 
ordentlich im Schrank liegt“ -, sondern die Bewerber, ihre Motivationen, Erziehungshaltungen, Be-
lastungsfähigkeit, ggf. ihren Umgang mit den eigenen Kindern, Konfliktfähigkeit sowie ihre Haltun-
gen zu den Herkunftseltern und zu möglicher Rückführung der Kinder kennen zu lernen. 
In der Folge werden Gesundheitsatteste (keine ansteckenden oder lebensverkürzende Krankhei-
ten, gesundheitliche Belastbarkeit), polizeiliches Führungszeugnis und Einkommensnachweise 
eingeholt. 
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Der nächste Schritt ist der Vorbereitungs- und Auswahlkurs, bestehend aus vier Informations-
abenden und einem Wochenend-Seminar (mit Übernachtung). 
Das Wochenend-Seminar wird von einer PKD-Fachkraft gemeinsam mit einer/m externen Refe-
renten/in durchgeführt. Am letzten Abend haben die Pflegebewerber die Möglichkeit, erfahrenen 
Pflegeeltern Fragen zustellen, die den Alltag einer Pflegefamilie betreffen. 
 

Die abschließende Entscheidung über die Eignung erfolgt im PKD-
Team gemeinsam mit der Leitung. Die Bewerber werden in einem 
persönlichen Gespräch vom Ergebnis und den Gründen für die 
Entscheidung informiert. 
Ebenso treffen die Bewerber/innen am Ende dieses 
Vorbereitungsprozesses ihre „letzte“ Entscheidung, ob sie 
Pflegekinder aufnehmen wollen oder nicht. 
Schließlich wird mit allen geeigneten Bewerberpaaren eine 
schriftliche Pflegevereinbarung abgeschlossen. In dieser 
Vereinbarung wird das gemeinsam erarbeitete Kinderprofil (Alter, 
Geschlecht, Anzahl u. mögliche Verhaltensauffälligkeiten der 
aufzunehmenden Kinder) festgehalten. 

 
 
Wie werden Pflegekinder und Pflegefamilien unterstützt? 
 
Die Pflegeeltern haben gemäß § 37 SGB VIII vor der Aufnahme eines Pflegekindes und während 
das Kind/der Jugendliche bei ihnen lebt einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung durch 
den PKD des Jugendamtes.  
 
Bereits seit Jahren bietet der Main-Taunus-Kreis den Pflegeeltern ergänzend zur Unterstützung 
durch die Fachkräfte des Amtes die Möglichkeit einer qualifizierten Supervision. Hier wird mit Un-
terstützung von externen, im Pflegekinderbereich erfahrenen Supervisorinnen an Antworten bei 
Erziehungsfragen und Lösungsmöglichkeiten bei besonderen Erziehungsschwierigkeiten in Pflege-
familien gearbeitet.  
 
Darüber hinaus gibt es jährlich zwei ganztägige Fortbildungen zu pflegespezifischen Themen: 
2011 wurden die beiden Themen „Motivation & Lernen bei Pflegekindern“ und „Pubertät in Pflege-
familien“ behandelt.  
Während der Fortbildungsveranstaltungen werden die Pflegekinder durch externe Kinderbetreue-
rinnen begleitet, so dass sich die Pflegeeltern auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren können. 
 
Auch die Pflegekinder selbst erhalten altersangemessene Unterstützung und Beratung durch die 
Fachkräfte des Pflegekinderdienstes. 
 
Jährlich findet ein Pflegefamilienfest mit Kinderbetreuung statt. 2011 wurde im Wilden Esel im 
Naturschutzgebiet der Weilbacher Kiesgrube ausgiebig „gebruncht“, wobei sich die Pflegeeltern 
untereinander kennen lernen und austauschen konnten.  
 
Die materielle Unterstützung von Pflegefamilien wird in Form von Pflegegeld geleistet, das aus 
einem Grundbetrag und einem Erziehungsbetrag besteht. Der Grundbetrag beinhaltet alle Auf-
wendungen, die direkt für das Pflegekind zu leisten sind, wie Nahrung, Kleidung, Miete, Strom, 
Schulmaterialien, Spielzeug, Taschengeld usw. Die Höhe des Grundbetrages ist abhängig vom 
Alter des aufgenommen Kindes und belief sich 2011 auf 477,00 € bis 634,00 € pro Monat. Den 
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Erziehungsbeitrag erhalten die Pflegeeltern für ihre geleistete Erziehungsarbeit – 2011 waren dies 
monatlich 222,00 €. 
 
Der Main-Taunus-Kreis leistet für Pflegefamilien als freiwillige Leistung 50 € mehr Erziehungsbei-
trag. Das Pflegegeld wird durch einen Erlass des hessischen Sozialministeriums in angemessenen 
Zeiträumen angepasst. Der freiwillige Beitrag des MTK bleibt hiervon unberührt. 
Für die Pflegeeltern gibt es ergänzend zum Erziehungsbeitrag Zuschüsse zur Rentenversicherung 
und zur Unfallversicherung.  
 
Ergänzend zum Grundbetrag gibt es eine jährlich ausgezahlte Urlaubs- und Weihnachtspauschale, 
sowie einmalige und außerordentliche Beihilfen und Zuschüsse. Diese sind in Hessen in den 
Richtlinien zur Gewährung von Nebenleistungen einheitlich geregelt. Beispiel hierfür ist die Kos-
tenerstattung bei Klassenfahrten und Beihilfen zu besonderen Anlässen wie Kommunion oder 
Konfirmation etc. 
 
 
Was ist mit den Herkunftsfamilien der Kinder? 
 
Egal ob die Herkunftseltern real anwesend sind oder nicht, sie haben eine Bedeutung für das Pfle-
gekind. Daher betreut der Pflegekinderdienst im Rahmen der Hilfeplanung und der Besuchkontak-
te auch die Herkunftsfamilie, wenn das Kind dauerhaft in der Pflegefamilie verbleibt. 
 
 
Im Interesse der Pflegekinder: Hohe Qualitätsstandards im Main-Taunus-Kreis! 
 
Aufgrund der Probleme in den Herkunftsfamilien oder durch den Wechsel in die Pflegefamilien sind 
die Pflegekinder nicht selten traumatisiert. Daher ist das wichtigste Ziel für das Amt im Bereich der 
Pflegekinderhilfe, dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen gut und dauerhaft in den Pflege-
familien aufwachsen können – Pflegeabbrüche sollen soweit wie möglich vermieden werden. 
Diesem Ziel dienen die beschriebenen hohen Standards des Pflegekinderdienstes im MTK, sowohl 
für Auswahl und Qualifizierung als auch für Begleitung und Unterstützung der Pflegefamilien und 
der Pflegekinder. Mit Erfolg, denn die „Abbruchquote“ ist im MTK seit Jahren mit unter 3 % extrem 
niedrig. 
 
 

 

Wer ist für diese Aufgaben zuständig? 
 
Im Sachgebiet Sozialer Dienst des Amtes für Jugend und Schulen gibt es dafür das speziali-
sierte Fachteam Pflegekinderdienst (PKD). Die organisatorische Eingliederung sehen Sie im 
Organigramm des Amtes auf Seite 11. 
 
Fünf Mitarbeiterinnen mit insgesamt 2,75 Vollzeitstellen stehen derzeit für diese Aufgaben zur 
Verfügung. Alle diese Fachkräfte sind Dipl. Sozialpädagoginnen oder Dipl. Sozialarbeiterinnen. 
 
Fast alle verfügen über Praxiserfahrungen im Allgemeinen Sozialen Dienst und/ oder über 
beraterische Zusatzqualifikationen. Wie alle MitarbeiterInnen des Sozialen Dienstes nehmen 
auch die Fachkräfte des PKD zur Qualitätssicherung kontinuierlich an Fortbildungen teil. 
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Weitere Ziele des Main-Taunus-Kreises im Bereich der Pflegekinderhilfe: 
 
Das Amt für Jugend und Schulen will die Möglichkeiten ausweiten, insbesondere jüngere Kinder in 
Pflegefamilien zu betreuen, wenn deren Familiensituation eine Fremdunterbringung erfordert. 
 
Dafür werden permanent gut geeignete neue Pflegeeltern gesucht. Dies gilt besonders für Pfle-
gebewerber, die 

 Kinder ab 3 Jahren aufnehmen 

 Kinder zeitlich befristet aufnehmen  

 Geschwisterkinder aufnehmen können 

 aufgrund von pädagogischen Ausbildungen oder Vorerfahrungen in der Lage sind, auch mit 
Pflegekindern umzugehen, die bereits deutliche Verhaltensauffälligkeiten zeigen. 

 
 
 
 
 
 

 

Interessent/innen können sich auf der Homepage des MTK 
 

-www.mtk.org - unter: Schule & Bildung; Familie, Jugend & Soziales //  
Jugend & Familie // „Pflegeeltern gesucht“ 

 
weiter informieren, oder sich direkt an die Leitung des Pflegekinderdiens-
tes unter der Telefonnummer 06192 / 201 – 1608 wenden. 
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4.3.6 Erziehungsberatungsstelle:  
 Chancen von Elterngesprächsabenden als präventive Beratungsarbeit 
 
Im Main-Taunus-Kreis arbeiten zwei Erziehungsberatungsstellen in Kooperation: 

 die Erziehungsberatungsstelle des Caritas-Verbandes in Flörsheim,  
vom Kreis gefördert 

 die Erziehungsberatungsstelle in Schwalbach, vom Kreis selbst getragen.  
 
Mit dieser örtlichen Ansiedelung sind auch räumliche Zuständigkeiten abgestimmt, die den Ein-
wohnerInnen des Main-Taunus-Kreises ortsnahe Beratungen ermöglichen. 
 
Beide Erziehungsberatungsstellen bieten Beratungen für Kinder, Jugendliche und Eltern sowie für 
pädagogische Fachkräfte an. Die Aufgaben-Schwerpunkte sind: 
 

 Beratung und Therapie sowie Diagnostik bei Klärung und Bewältigung individueller oder 
familienbezogener Probleme sowie zugrunde liegender Faktoren 

 Lösung von Erziehungsfragen 

 Beratung bei Trennung und Scheidung 

 Gruppenangebote für Kinder 

 Beratung und Therapie für von sexueller Gewalt betroffene Kinder, Jugendliche, Familien 
und Bezugspersonen 

 
Bei der Erziehungsberatungsstelle (EB) des Main-Taunus-Kreises sind darüber hinaus die „inso-
weit erfahrenen Fachkräfte“ für die Einschätzung von vermuteten Kindeswohlgefährdungen nach 
dem Bundeskinderschutzgesetz angesiedelt (§ 8a und b, SGB VIII). Diese Angebote wurden be-
reits in den bisherigen Berichten des Amtes konkreter dargestellt. In diesem Jahresbericht infor-
mieren wir Sie über einen weiteren Schwerpunkt der EB- Arbeit: 
 
Elterngesprächsabende 
 

„Für alles und jedes braucht man in unserer Gesellschaft einen Führerschein oder eine Ausbildung 
– nur Eltern-Sein soll man einfach so können“, sagen uns Eltern häufig.  
 
In der Erziehungsberatung geht es immer auch um die 
Verbesserung elterlicher Kompetenzen, doch leider su-
chen die meisten Familien eine Beratungsstelle erst auf, 
wenn sich schon ein erheblicher Problemdruck aufgebaut 
hat. 
 
Um dennoch erfolgreiches Erziehungsverhalten zu för-
dern, bevor ernsthafte Probleme entstehen, bietet die Be-
ratungsstelle Elterngesprächsabende an. Diese finden als  
Teil der präventiven Arbeit etwa 5 – 10 Mal pro Jahr statt. 
Besonders fruchtbar ist die Kooperation mit Kindertages-
stätten: Da sie die ersten pädagogischen Einrichtungen 
sind, mit denen Kinder und Eltern in Kontakt kommen, 
können die Eltern so frühzeitig erforderliche Informationen 
und Anregungen erhalten. Sehr hilfreich ist dabei auch die 
hohe Kooperationsbereitschaft der Kitas. 
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Welche Ziele haben die Elternabende und was macht ihren Erfolg aus?  
 

 

Die Fachkräfte nutzen eine „erzählende“ 
Arbeitsform, erzählen Geschichten aus dem 
Eltern- und Erzieherleben. Erfolgsgeschich-
ten, die Erziehungsberater/innen mit Klien-
ten entwickeln konnten oder an denen uns 
unsere Klienten haben teilhaben lassen 
(„Best practice“ als Anregung, Modell und 
Ermutigung). 
 
Es werden Geschichten von den kleinen 
und großen „Dramen“ im Familienalltag er-
zählt. Dabei wird an Beispielen gezeigt, 
durch welche erzieherischen Haltungen und 
Vorgehensweisen solche Situationen erfolg-
reich und leicht bewältigt werden können. 
Und die Fachkräfte bitten die Teilnehmer, 
ihre eigenen Beispiele einzubringen. So 
entsteht ein sehr lebendiger Austauschpro-
zess aller Beteiligten. 
 
Die Eltern und die Fachkräfte sind zufrie-
den, wenn die Eltern sich nach diesen 
Abenden entlastet und ermutigt fühlen, 
wenn sie einige hilfreiche Anregungen mit 
nach Hause nehmen und wissen, wo sie im 
Bedarfsfall Hilfe bekommen.  
 
Aus Sicht der fachlichen Erfahrungen halten 
wir es für notwendig, auf diesem Wege in 
einem Zyklus von 3 – 5 Jahren nachwach-
senden Elterngenerationen unser Unter-
stützungsangebot bekannt zu machen.  
 
 

 

 sich bei Bedarf rechtzeitig kompetente 
Hilfe zu holen 

 sich rechtzeitig aus eskalierenden 
Situationen zurückzunehmen  

 sich auch einmal neben sich zu stellen 
und sich über die eigene Schulter zu 
schauen 

 mit Humor und der Bereitschaft zur 
gelegentlichen Selbstkritik an die 
Erziehungsaufgaben heranzugehen 

 sich weniger von den Kommentaren der 
Umwelt beeinflussen zu lassen 

 sich klar zu sein, dass Elternschaft auch 
etwas mit führen und Verantwortung 
übernehmen zu tun hat 

 sich auch auf ihr „Bauchgefühl“ zu 
verlassen 

 Erziehung als Lernprozess mit Versuch 
und Irrtum zu begreifen (wenn die 
Grundhaltung gegenüber den Kindern 
stimmt, verzeiht die Natur auch Fehler) 

 statt auf „Tipps durch den Experten“ zu 
bauen lieber eigene und individuelle 
Lösungen für sich, ihre Kinder und ihre 
Familien zu (er)finden 

 mehr in den pädagogischen Austausch 
mit anderen Eltern und mit beteiligten 
Fachkräften zu gehen 

Wir ermutigen Eltern: 
 

 sich weniger unter Druck zu setzen, 
perfekte Eltern sein zu müssen 

 
Bei den Elternabenden zeigen wir auch: 
 

 wie Kinder „ticken“, wie sie wahrnehmen, fühlen, denken und auf Eltern reagieren 
 dass es bei Erziehung mehr um Handeln und Vorleben statt um Reden oder Erklären 

geht 
 welche Missverständnisse über das Wesen von Kindern oder die Rolle von Eltern/ Erzie-

hern den Erfolg erzieherischen Handelns gefährden.  
 
Die sehr positiven Rückmeldungen von Teilnehmern und von anderen Einrichtungen mit denen die 
Familien in Kontakt stehen, zeigen, dass diese Form der Eltern-Unterstützung positive Wirkungen 
erzielt. So bedankten sich bei einer der letzten Veranstaltungen zwei Mütter mit dem Hinweis: 
„Wir wussten ja gar nicht, dass es solch ein gutes Angebot für Eltern gibt!“ 
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4.3.7 Ausblick auf 2012: 
Das Bundeskinderschutzgesetz – Konsequenzen für den Jugendhilfeträger 
 
Zum 01.01.2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Dabei wurden umfangrei-
che neue Pflichtaufgaben für den öffentlichen Jugendhilfeträger (also auch für das Amt für Jugend 
und Schulen des MTK) vom Gesetzgeber festgelegt.  
 
Im Einzelnen bedeutet dies: 
 

1. Allen Familien mit neugeborenen Kindern ist ein Willkommensbesuch anzubieten. 
Bei diesem sind die Leistungen rund um das Kind im ersten Lebensjahr aufzuzeigen, die 
verschiedene Trägerschaften anbieten. Willkommensbesuche zählen zum Kern der frühen 
Hilfen.  

 
2. Alle Einrichtungen und Dienste der öffentlichen und freien Jugendhilfe sind über die Steue-

rung des Jugendamtes in eine professionelle Netzwerkstruktur einzubinden. Ziel dabei 
ist, neue Projekte und Angebote aus dieser Netzwerkstruktur zu entwickeln sowie eine 
Vereinbarung über verbindliche Zusammenarbeit mit allen Trägerschaften zu schließen. 
Hierzu zählen u.a. Gesundheitsämter, Sozialämter, verschiedene pädagogische Service-
stellen, Schulen, Polizei, Ordnungsämter, Agenturen für Arbeit, Krankenhäuser, Sozialpä-
diatrische Zentren, Frühförderstellen, pädagogische Beratungsstellen, Familienbildungs-
stätten, Familiengerichte, alle pädagogischen Heilberufe sowie Beratungsinstitutionen nach 
dem Schwangerschaftskonfliktgesetz.  
 

3. Aufbau einer Struktur für Familienhebammen: Diese ist im Main-Taunus-Kreis schon seit 
drei Jahren erfolgreich vorhanden. Der Bundesgesetzgeber stellt für Familienhebammen 
Mittel zur Verfügung, jedoch nur für die Landkreise, die über noch keine gelebte Struktur 
von Familienhebammen verfügen. Ab dem 1. Januar 2016 werden die dauerhaft zuge-
sicherten Bundesmittel dann für alle Landkreise geschlüsselt zur Finanzierung von Famili-
enhebammen zur Verfügung gestellt. 
 

4. Gegenüber dem öffentlichen Jugendhilfeträger besteht ein Anspruch diverser Geheimnis-
träger, die mit Kindern arbeiten - wie zum Beispiel Ärzte, Psychologen, staatliche Berater, 
Suchtberater, Sozialarbeiter, Lehrer- auf Beratung durch eine Kinderschutzfachkraft im Fal-
le einer Kindeswohlgefährdung (§ 4 „Gesetz zur Kooperation und Information im Kin-
derschutz“ [KKG]). 
 

5. Mit allen privaten Trägern nach dem SGB VIII sind Kriterien für die Qualifikation der Kin-
derschutzfachkräfte in stationären Einrichtungen festzulegen. 
 

6. Alle Personen, die im beruflichen Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben 
bei der Einschätzung einer Gefährdung einen Anspruch auf Beratung durch eine Kin-
derschutzfachkraft des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Dies gilt auch für Tagespflege-
personen (§ 8b SGB VIII). 
 

7. Alle Träger von Einrichtungen haben gegenüber dem Jugendamt einen Anspruch auf 
Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien hinsichtlich 
der Kindesschutzverpflichtungen. 

 
8. In allen Einrichtungen sind geeignete Verfahren der Beteiligung und Möglichkeit der Be-

schwerde über den öffentlichen Jugendhilfeträger abzusichern. 
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9. Sicherstellung durch den öffentlichen Jugendhilfeträger, dass rechtskräftig verurteilte Per-

sonen nicht beschäftigt werden dürfen - bei allen Trägern, die Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe wahrnehmen.  

 
10. Das Jugendamt legt den Personenkreis einvernehmlich mit allen Trägern der freien 

Jugendhilfe und Vereinen fest, wer neben- oder ehrenamtlich Aufgaben der Jugendhilfe 
wahrnehmen darf und dafür ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen hat. Dies betrifft 
unter anderem auch Haushaltsangehörige von Tagespflegepersonen. 

 
11. Der öffentliche Jugendhilfeträger hat in einem permanenten Prozess die Bewertung der 

Qualität und Maßnahmen zur Gewährleistung der Aufgaben weiter zu entwickeln, insbe-
sondere im Bereich des Kinderschutzes und der präventiven Maßnahmen unter Einschluss 
früher Hilfen.  
 

12. Der öffentliche Jugendhilfeträger muss Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der 
Qualität der Leistungsangebote und Maßnahmen der Gewährleistung mit Trägern der 
freien Jugendhilfe festlegen. Hierzu können Rahmenverträge über die kommunalen Spit-
zenverbände ein erster Schritt sein. 
 

13. Weitere administrative zusätzliche Aufgaben, auch im statistischen Bereich, sorgen für 
zusätzliche Tätigkeiten bei den Jugendämtern.  
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4.4 Finanzverwaltung, Sozialleistungen, Vormundschaft und  
Wirtschaftliche Jugendhilfe 

4.4.1 Das neue Vormundschaftsgesetz - 
 Aufträge und Aufgaben der Amtsvormünder 
 
Für die Aufgabe des Amtes für Jugend und Schulen, Kinder und Jugendliche rechtlich zu vertreten, 
hat das Jahr 2011 gravierende Veränderungen mit sich gebracht: 
 
Neuer Auftrag - persönliche Verantwortung für Pflege und Erziehung 
 
Durch das „Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts“, das zum 
29.06.2011 in Kraft getreten ist, hat der Gesetzgeber dem Vormund die persönliche Verantwortung 
für die Pflege und die Erziehung des Mündels zugewiesen. Zusätzlich wurde verfügt, dass der 
Vormund das Mündel in der Regel einmal im Monat in dessen üblicher Umgebung besuchen 
muss. Zusammen mit der Vorgabe einer Fallzahlgrenze pro Vormund hat der Bundesgesetzgeber 
damit auf einige Fälle massiver Misshandlung und Verwahrlosung von Kindern, die unter der Vor-
mundschaft des Jugendamtes standen, reagiert. Beispielhaft ist hier der "Fall Kevin" in Bremen zu 
nennen, bei dem das Kind unter der Vormundschaft des Jugendamtes stand und im Haushalt sei-
nes "Ziehvaters" ums Leben kam. Ziel des Gesetzgebers ist es, sowohl solche Kindeswohlgefähr-
dungen in der Zukunft zu verhindern als auch durch Intensivierung des Kontaktes zwischen Vor-
mund und Mündel dessen Pflege und Erziehung insgesamt zu verbessern.  
 
Für die Arbeit der Amtsvormundschaft im Amt für Jugend und Schulen bedeuten diese gesetzli-
chen Vorgaben – insbesondere „den Mündel in der Regel monatlich in dessen üblicher Umge-
bung“ aufzusuchen - eine deutliche Erweiterung der Aufgabenstellung. Diese Erweiterung gilt so-
wohl für die Fälle, in denen das Kind umfassend und in jeder Hinsicht rechtlich vertreten wird 
(Vormundschaft) als auch in jenen Fällen, in denen das Familiengericht nur einzelne Angelegen-
heiten der Personensorge dem Jugendamt übertragen hat (Pflegschaft).  
 
 
Amtsvormünder – persönliche Beziehung und Bindung zum Mündel 
 
Formalrechtlich bestellt das Familiengericht "das Jugendamt" 
zum Vormund bzw. Pfleger. Hinsichtlich der konkreten 
Ausübung der Personensorge bestimmt das Gesetz, dass die 
Führung der Vormundschaft bzw. Pflegschaft einzelnen 
Fachkräften des Jugendamtes zu übertragen ist, die dadurch 
persönlich zum gesetzlichen Vertreter des Kindes oder 
Jugendlichen werden.  
War bisher die Führung einer Vormundschaft oder Pflegschaft 
im Wesentlichen durch die rechtliche Vertretung des Mündels 
geprägt, während die Überwachung der Personensorge 
vorwiegend den Mitarbeiter/innen des Sozialen Dienstes 
überlassen wurde, so soll der Amtsvormund bzw. –Amtspfleger 
künftig eine Bindungsperson für das Mündel sein.  
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Monatliche Besuchskontakte und doppelte Qualifikation 
 
Die persönliche Beziehung zum Mündel soll unter anderem durch die monatlichen Besuchskontak-
te gewährleistet werden. Damit sollen die Vormünder ihrer Verpflichtung zur Gewährleistung der 
Pflege und der Erziehung des Mündels gerecht werden. So wird zum Beispiel in der Begründung 
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung die Erwartung geäußert, dass der Vormund "selbst bei 
einem kurzen Besuch etwaige Anzeichen einer Misshandlung oder Vernachlässigung des Mündels 
feststellt" (Regierungsentwurf „Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts“ 
12.08.2010, S. 7). Weil die Vormundschaften und Pflegschaften bisher fast ausschließlich die 
rechtliche Vertretung des Mündels umfassten, wurden in der Vergangenheit mit der Führung von 
Amtsvormundschaften und –pflegschaften Mitarbeiter/innen beauftragt, die über eine qualifizierte 
Verwaltungsausbildung verfügten (Diplom-Verwaltungswirt/in).  
 
Diese Qualifikation wird auch künftig benötigt, da sich an der rechtlichen Vertretung des Mündels 
nichts ändert. Hinzu kommt jedoch die Notwendigkeit einer pädagogischen/erzieherischen bzw. 
sozialarbeiterischen Qualifikation. Neben diesen gesteigerten qualitativen Anforderungen an die 
Mitarbeiter/innen tritt auch ein erhöhter quantitativer Bedarf auf, da monatliche Besuchskontakte 
mit An- und Abfahrt einschließlich Dokumentation Kapazitäten in erheblichem Maße binden. 
 
Herausforderung neue Amtsvormundschaft - angemessen in der Praxis umgesetzt 
 
Das Gesetzgebungsverfahren wurde im Amt für Jugend und Schulen seit Mitte 2010 aufmerksam 
beobachtet. Ende 2010 war klar, dass die beschriebenen Veränderungen wahrscheinlich im Laufe 
des Jahres 2011 Gesetzeskraft erlangen würden.  
Anders als in vielen anderen Städten und Landkreisen hat der Main-Taunus-Kreis zügig gehandelt 
und auf die Veränderungen reagiert:  

Vormundschaften und Pflegschaften werden künftig durch ein multiprofessionelles Team aus sozi-
alpädagogischen und juristischen Fachkräften geführt. Die beiden Professionen unterstützen sich 
jeweils gegenseitig. Zeichnet sich bei der Übernahme einer Vormundschaft bzw. Pflegschaft ein 
besonderer Schwerpunkt ab, so wird bei der Fallübertragung die jeweilige Spezialisierung berück-
sichtigt.  
 
Die Vormünder erweitern ihre Kenntnisse im Bereich der jeweils anderen Profession durch regel-
mäßige Fortbildung. Um der deutlich gestiegenen quantitativen Belastung Rechnung zu tragen, 
wurde zusätzlich zu den bisher zwei Stellen für Vormünder eine dritte eingerichtet. Durch Pensio-
nierung bzw. Elternzeit mussten alle drei Stellen neu besetzt werden. Trotz erheblicher Schwierig-
keiten bei der Personalsuche wurden zwei Diplom-Sozialpädagoginnen und eine Volljuristin ge-
wonnen, die im Herbst 2011 ihren Dienst antraten.  
 
Ausgelöst durch die gesetzlichen Änderungen wurde eine Neukonzeption für den Aufgabenbereich 
der Vormundschaft und Pflegschaft in Angriff genommen, die kontinuierlich unter Beteiligung der 
Fachkräfte weiter entwickelt wird. Durch engagiertes Zusammenwirken der Querschnittsämter und 
des Fachamtes auf allen Leitungsebenen konnte erreicht werden, dass der Main-Taunus-Kreis den 
geänderten gesetzlichen Bestimmungen, die seit Juni 2011 in Kraft sind, in angemessener Weise 
Rechnung trägt und damit zu den wenigen hessischen Landkreisen zählt, die die erforderlichen 
Änderungen schon im Jahr 2011 umgesetzt haben.  
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Jugendhilfe und Kindertagesbetreuung  
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Erläuterungen zu den im Folgenden dargestellten Jugendhilfeleistungen 
 

Gesetzliche Grundlage Art der Leistung 

Inobhutnahmen 

§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegefamilien oder Einrichtungen 

Beratungsleistungen durch den Sozialen Dienst (SD) 

§ 16 SGB VIII 
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (einschl. Beratung in Erzie-
hungsfragen und Familienkonflikten sowie Aufgaben nach Kindergesundheits-
schutzgesetz) 

§ 17, 18 SGB VIII 
Beratung/Unterstützung in Fragen von Partnerschaft, Trennung, Scheidung, 
Personensorge und Umgangsregelung 

Sonstige Aufgaben  
(Fallzahlen ab 2007) 

z.B. Stellungnahmen zu sonderpädagogischem Förderbedarf, Amtshilfe-
Berichte, Stellungnahmen Kinderarbeit, Stellungnahmen zur Wehrpflicht,  
Zuständigkeitsprüfungen 

Ambulante Hilfe zur Erziehung 

§ 13 SGB VIII Sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen 

§ 18 SGB VIII Begleiteter Umgang 

§ 20 SGB VIII Versorgung in Notsituationen 

§ 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit 

§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft / Flexible ambulante Erziehungshilfen 

§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe 

§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 

§ 27 SGB VIII Sonstige ambulante H.z.E (auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) 

Teilstationäre Hilfe zur Erziehung 

§ 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe 

Junge Menschen in Pflegefamilien 

§ 28 Abs. 5 SGB XII Pauschalierte Sozialhilfe bei Verwandten 

§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege  
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Gesetzliche Grundlage Art der Leistung 

Junge Menschen in Heimeinrichtungen oder im Betreuten Wohnen 

§ 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder 

§ 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 

Eingliederungshilfe 

§ 35a SGB VIII ambulante oder stationäre Eingliederungshilfe  

§ 35a SGB VIII therapeutische Eingliederungshilfe  

Mitwirkung in vormundschaftsgerichtlichen Verfahren 

§§ 50, 51 SGB VIII Mitwirkung in vormundschaftsgerichtlichen Verfahren 

Jugendgerichtshilfe 

§ 52 SGB VIII Jugendhilfe im Strafverfahren / Jugendgerichtshilfe 

Beratungen durch Erziehungsberatungsstellen 

§ 28 SGB VIII Institutionelle Erziehungsberatung 

KITA-Beitragsübernahmen 

§ 90 Abs. 3 SGB VIII Übernahme von Kindertagesstättenbeiträgen 

Kindertagespflege-Beiträge 

§ 23 SGB VIII Kindertagespflege (Pflegegeldzahlungen durch den MTK) 

Unterhaltsvorschuss 

UhVorschG Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 

Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften 

§ 1712 ff. BGB 
Beistandschaften zur Vaterschaftsfeststellung und/oder Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen 

§ 1909 ff. BGB Pflegschaften (mit verschiedenen Wirkungskreisen) 

§ 1773 ff. BGB Bestellte und gesetzliche Amtsvormundschaften 
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